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Kapitel 1: Einleitung

1.1 Worum es in diesem Diskurs geht
Die folgenden Kapitel untersuchen die heute gängigen Rechtfertigungen der Abtreibung in ihrer 
ethischen, begrifflichen und politischen Struktur. Sie tun dies nicht aus historischem Desinteresse, 
sondern gerade deshalb, weil die gegenwärtige Debatte sich nur dann sauber beurteilen lässt, wenn 
man den Ausgangspunkt vom späteren ideologischen Überbau trennt.

Denn die Abtreibung wurde nicht deshalb legalisiert, weil man damals bereits die heutige Batterie 
aus „reproduktiven Rechten“, „forcierter Schwangerschaft“, „körperlicher Selbstbestimmung“, 
„Chancengleichheit“, „Armutsprävention“, „Zellhaufen“, „reproduktiver Gesundheitsversorgung“ 
und ähnlichen Formeln entwickelt hätte. All diese Konstruktionen sind spätere Rationalisierungen, 
Ausweitungen, Umdeutungen und politische Aufladungen. Sie bildeten nicht den eigentlichen 
Ursprung der Liberalisierung, sondern wurden im Nachhinein an sie angeflanscht. Das zeigt sich 
auch an der Anlage des vorliegenden Manuskripts, das genau diese späteren 
Argumentationsschichten Kapitel für Kapitel abarbeitet.

1.2 Der eigentliche historische Ausgangspunkt
Der ursprüngliche Beweggrund war wesentlich schlichter, tragischer und menschlich 
nachvollziehbarer.

Man hatte es satt, Frauen an die Stricknadel, die Kurpfuscherei und die Heimlichkeit zu verlieren. 
Man wollte nicht länger hinnehmen, dass Töchter, Schwestern, Mütter und Freundinnen an den 
Folgen illegaler, unsachgemäßer und lebensgefährlicher Eingriffe starben, verstümmelt wurden oder 
dauerhaft schwere gesundheitliche Schäden davontrugen. Der eigentliche Impuls war nicht 
philosophische Brillanz, sondern Schadensbegrenzung. Nicht metaphysische Neubestimmung des 
Menschseins, sondern die verzweifelte Reaktion auf eine blutige soziale Realität.

Das ist der Punkt, an dem intellektuelle Redlichkeit beginnt: Die Liberalisierung der Abtreibung 
beruhte ursprünglich nicht auf einem ausgereiften moralischen Beweis dafür, dass das ungeborene 
Leben kein Mensch sei, keine Rechte habe oder beliebig disponibel wäre. Sie beruhte wesentlich 
auf der Angst vor dem Tod der Frau durch illegale Abbrüche. Das ist ein Unterschied von 
erheblichem Gewicht.

Denn wer Abtreibung aus Notstandslogik duldet, hat damit noch lange nicht bewiesen, dass sie als 
solche moralisch gut, neutral oder gar emanzipatorisch sei.

1.3 Vom Notbehelf zur Ideologie
Genau hier beginnt die Entwicklung, die dieses Dokument problematisiert.

Aus einem historischen Notbehelf, der im Kern defensiv motiviert war, ist im Lauf der Zeit ein 
ganzes ideologisches Konglomerat geworden. Aus der tragischen Behauptung, man wolle Frauen 
nicht an die Engelmacherin verlieren, wurde schrittweise eine immer aggressiver auftretende 
Doktrin, die nicht mehr bloß Duldung fordert, sondern Affirmation, Ausweitung, Finanzierung, 
Normalisierung, moralische Aufwertung und institutionellen Durchgriff.



Was anfangs als Ausnahmelösung gegen ein soziales Elend verkauft wurde, wird heute vielfach als 
Freiheitsideal inszeniert. Die Abtreibung erscheint nicht mehr als tragischer Grenzfall, sondern als 
Selbstverständlichkeit; nicht mehr als moralischer Konflikt, sondern als hygienisch verwaltbare 
Gesundheitsleistung; nicht mehr als Dilemma, sondern als Ausweis politischer Fortschrittlichkeit. 
Gerade diese Verschiebung ist der Gegenstand der folgenden Kapitel.

Denn wo früher wenigstens noch das Bewusstsein für die Tragik des Vorgangs vorhanden war, tritt 
heute nicht selten eine eigentümliche Kälte an seine Stelle: Das ungeborene Leben wird begrifflich 
entwertet, sprachlich vernebelt, moralisch aus dem Bild entfernt und politisch zur reinen 
Funktionsmasse herabgestuft. Die Schärfe, mit der manche Vertreter dieser Position jede Gegenrede 
als rückständig, frauenfeindlich oder menschenrechtswidrig denunzieren, legt offen, dass es längst 
nicht mehr nur um Schadensvermeidung geht, sondern um Deutungshoheit.

1.4 Die Grundthese dieses Dokuments
Die Grundthese der folgenden Untersuchung lautet daher:

Die heutige Pro-Abtreibungs-Argumentation lebt zu einem erheblichen Teil nicht von tragfähiger 
Ethik, sondern von sprachlicher Verschiebung, moralischer Verengung, rhetorischer Dramatisierung 
und der systematischen Ausblendung des ungeborenen Lebens als eigenständigem Schutzgut.

Mit anderen Worten: Was historisch einmal als Reaktion auf reale Todesgefahren von Frauen 
verständlich war, wird heute vielfach mit Argumenten verteidigt, die bei genauer Betrachtung auf 
erstaunlich dünner Luft stehen. Nicht selten wird dabei gerade jene Frage, um die sich alles dreht, 
von Anfang an stillschweigend aus dem Diskurs entfernt: ob hier nicht in Wahrheit menschliches 
Leben beseitigt wird, dessen Schutzwürdigkeit man begründen müsste, statt sie voraussetzungslos 
zu verneinen.

Dieses Dokument nimmt deshalb nicht den historischen Ursprung der Liberalisierung zum Anlass 
billiger Empörung. Es trennt vielmehr zwischen Motiv und Rechtfertigung. Das Motiv mag in 
vielen Fällen nachvollziehbar gewesen sein. Daraus folgt jedoch nicht, dass jede spätere 
Begründung, die an diese Liberalisierung angehängt wurde, deshalb ebenfalls tragfähig wäre.

1.5 Was die folgenden Kapitel leisten sollen
Die folgenden Kapitel verfolgen daher ein klares Ziel: Sie prüfen die geläufigsten 
Rechtfertigungsfiguren nicht daraufhin, ob sie politisch populär, emotional wirksam oder medial 
anschlussfähig sind, sondern darauf, ob sie einer sauberen begrifflichen und ethischen Analyse 
standhalten.

Dabei wird sich zeigen, dass viele dieser Argumente weniger leisten, als ihre Anhänger behaupten. 
Sie leben häufig von Grenzverwischung, semantischer Kosmetik und dem Versuch, einen 
fundamentalen moralischen Konflikt in eine bloße Frage individueller Bequemlichkeit, 
medizinischer Routine oder sozialpolitischer Zweckmäßigkeit umzudeuten.

Gerade deshalb ist es notwendig, an den Anfang dieses Textes eine schlichte Erinnerung zu stellen: 
Die Freigabe der Abtreibung entstand historisch nicht deshalb, weil man das ungeborene Leben 
bereits philosophisch widerlegt hätte. Sie entstand, weil man Frauen nicht länger an heimlichen, 
barbarischen und lebensgefährlichen Eingriffen verlieren wollte.



Wer daraus heute ein umfassendes Freiheitsdogma ableiten will, trägt die Begründungslast selbst.

1.6 Schluss der Einleitung
Die folgenden Kapitel untersuchen daher nicht bloß Einzelformeln, sondern ein ganzes 
gedankliches Gefüge, das aus einer historischen Ausnahmesituation herausgewachsen ist und sich 
inzwischen vielfach von seinem ursprünglichen Anlass gelöst hat. Was einst als Notlösung gegen 
das Sterben der Frau vorgetragen wurde, erscheint heute oft als weltanschauliches Projekt, das seine 
argumentative Schwäche durch moralische Lautstärke ersetzt.

Der Diskurs hat sich damit in eine Richtung entwickelt, in der nicht mehr die Tragik des Konflikts 
im Vordergrund steht, sondern die möglichst restlose Entproblematisierung der Tötung ungeborenen 
Lebens. Genau gegen diese Entproblematisierung richten sich die folgenden Kapitel.

Denn wenn die Rechtfertigungen, auf denen diese Entwicklung heute ruht, zum großen Teil auf 
Umdeutung, Ausblendung und begrifflicher Nebelbildung beruhen, dann ist es höchste Zeit, sie 
einzeln freizulegen und auf ihre Substanz zu prüfen.



Kapitel 2: Der „Zellhaufen“ und das Problem 
der willkürlichen Grenzziehung

2.1 Ausgangspunkt: Warum das „Zellhaufen“-Argument 
rhetorisch bequem, aber logisch unerquicklich ist
Die wohl populärste sprachliche Entschärfung des frühen ungeborenen Lebens besteht darin, es 
zum „Zellhaufen“ zu erklären. Das Wort erfüllt dabei eine sehr praktische Funktion: Es ersetzt die 
moralische Frage durch eine ästhetische. Solange etwas noch nicht aussieht wie ein Baby, soll es 
bitte auch noch keines sein. Das ist psychologisch verständlich, logisch aber nicht verteidigbar.

Denn niemand käme ernsthaft auf die Idee, einen Fötus im neunten Monat schlicht als „Zellhaufen“ 
zu bezeichnen. Nicht deshalb, weil plötzlich ein metaphysischer Schalter umgelegt worden wäre, 
sondern weil der Begriff dort offenkundig absurd wirkt. Das ungeborene Kind ist zu diesem 
Zeitpunkt erkennbar menschlich, entwickelt, reaktiv und grundsätzlich lebensfähig. Gerade deshalb 
zeigt sich hier das eigentliche Problem des „Zellhaufen“-Arguments: Es lebt davon, dass frühe 
Entwicklungsstadien fremd, klein und unscheinbar wirken. Es argumentiert also nicht mit einem 
belastbaren moralischen Kriterium, sondern mit dem Ekel- oder Niedlichkeitsfaktor des Betrachters.

Ein ethischer Maßstab, der vom optischen Eindruck abhängt, ist allerdings ein denkbar schlechter 
Maßstab. Denn was moralisch schützenswert ist, kann schwerlich davon abhängen, ob es bereits 
fotogen genug erscheint, um Mitgefühl auszulösen. Sonst würden wir Würde mit 
Oberflächendesign verwechseln – was zwar auf Social Media häufig geschieht, in der Ethik aber 
eher nicht als Hochleistung gilt.

2.2 Das Kontinuitätsargument: Wenn es keinen 
Umschlagpunkt gibt, ist Willkür keine Lösung
Der Kern des Kontinuitätsarguments liegt im Folgenden: Zwischen der befruchteten Eizelle und 
dem neunten Schwangerschaftsmonat gibt es einen Entwicklungsprozess, aber keinen klar 
bestimmbaren Punkt, an dem man seriös sagen könnte: Bis gestern bloß biologisches Material, ab 
heute plötzlich moralisch relevantes menschliches Leben.

Das ist der eigentliche neuralgische Punkt. Wer behauptet, aus dem frühen Embryo werde 
„irgendwann“ ein schützenswertes Kind, muss auch sagen können, wann genau dieses 
„irgendwann“ sein soll – und vor allem: warum genau dort. Diese Begründung bleibt in vielen 
liberalen Rechtfertigungen auffallend unscharf. Mal soll die Form entscheidend sein, mal die 
Organbildung, mal das Schmerzempfinden, mal die Lebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibs, mal 
schlicht die Zwölf-Wochen-Grenze. Das Problem ist nur: Diese Kriterien beschreiben verschiedene 
Eigenschaften, aber keines von ihnen erklärt überzeugend, warum gerade an dieser Schwelle der 
moralische Status plötzlich ein anderer sein soll.

Die Entwicklung ist kontinuierlich. Der Embryo wird nicht zu etwas anderem; er entwickelt sich als 
dasselbe Lebewesen weiter. Es gibt Wachstum, Reifung, Ausdifferenzierung – aber keinen 
magischen Identitätswechsel. Wer also einen voll entwickelten Fötus im neunten Monat als 



menschliches Leben anerkennt, muss erklären, an welchem nicht-willkürlichen Punkt dieses Leben 
begonnen haben soll, schützenswert zu sein. Und genau diese Erklärung bleibt oft aus.

Die verbreitete Gegenposition lautet dann sinngemäß: Man müsse eben aus praktischen Gründen 
irgendwo eine Grenze ziehen, und das erste Trimester sei dafür eine vernünftige Linie. Das mag als 
gesetzgeberische Technik funktionieren; als moralphilosophische Begründung ist es deutlich 
dünner. Eine praktikable Frist ist noch kein Beweis dafür, dass vor Fristablauf nichts moralisch 
Relevantes vorliegt. Es ist der Unterschied zwischen Verwaltungsvereinfachung und 
Wahrheitsfindung – zwei Dinge, die einander bekanntlich nur gelegentlich begegnen.

2.3 Aus Entwicklung wird kein Sprung: Gegen die Fiktion des 
plötzlichen Menschwerdens
Die Annahme, menschliches Leben werde irgendwann im Verlauf der Schwangerschaft „eigentlich 
erst richtig“ menschlich, leidet an einem Grundproblem: Sie unterstellt einen qualitativen Sprung, 
wo tatsächlich eine fortlaufende Entwicklung vorliegt.

Das gilt nicht nur biologisch, sondern auch begrifflich. Wer sagt, ein neugeborenes Kind sei 
selbstverständlich ein Mensch, ein Fötus kurz vor der Geburt aber ebenfalls, wenige Wochen davor 
wohl auch, und noch etwas früher irgendwie vielleicht schon ein bisschen, der hat die entscheidende 
Strecke bereits eingeräumt. Die weitere Frage lautet dann nicht mehr, ob sich Entwicklung 
vollzieht, sondern ob irgendein Entwicklungsschritt eine so radikale moralische Neubewertung 
rechtfertigt, dass dieselbe Entität vor diesem Punkt tötbar und danach unantastbar sein soll.

Gerade hier liegt die Stärke des Kontinuitätsarguments: Es zwingt dazu, die Last der Begründung 
dort zu verorten, wo sie hingehört. Nicht derjenige muss erklären, warum menschliches Leben von 
Beginn an ernst zu nehmen ist; erklären muss vielmehr derjenige, der behauptet, es gebe irgendwo 
im Entwicklungsverlauf eine moralische Lizenz zur Tötung, die später wieder verschwindet.

Mit anderen Worten: Wo der Übergang fließend ist, wird die Behauptung eines abrupten 
moralischen Statuswechsels begründungspflichtig. Und diese Begründung kann nicht einfach darin 
bestehen, dass das frühe Stadium noch nicht „nach viel“ aussieht. Auch ein Bauplan ist kein 
Schutthaufen, bloß weil das Gebäude noch nicht fertig ist.

2.4 Das Schmerzargument: Warum fehlendes 
Schmerzempfinden kein Tötungskriterium ist
Ein weiteres beliebtes Ausweichkriterium lautet, der frühe Embryo oder Fötus empfinde noch 
keinen Schmerz; deshalb sei der Schwangerschaftsabbruch ethisch unproblematisch. Auch dieses 
Argument wirkt auf den ersten Blick plausibel, trägt bei näherem Hinsehen aber deutlich weniger, 
als ihm zugeschrieben wird.

Denn Schmerzempfinden ist ersichtlich kein allgemeines Kriterium dafür, ob ein menschliches 
Leben getötet werden darf. Ein Mensch unter Vollnarkose empfindet keinen Schmerz. Ein 
komatöser Mensch empfindet möglicherweise keinen Schmerz. Menschen mit seltenen Störungen 
des Schmerzempfindens erleben Verletzungen anders oder kaum. Daraus folgt selbstverständlich 
nicht, dass ihre Tötung moralisch harmlos wäre. Das Kriterium „spürt Schmerzen“ taugt also nicht 



als Grundkriterium für den Lebensschutz, sondern allenfalls als Kriterium für die Bewertung der Art 
des Leidens.

Anders formuliert: Schmerzfähigkeit kann erklären, ob ein Vorgang zusätzlich grausam ist. Sie kann 
aber nicht überzeugend begründen, ob die Beseitigung des betroffenen Lebens überhaupt zulässig 
ist. Wer den Lebensschutz an Schmerz koppelt, reduziert den Menschen am Ende auf seine 
momentane Reizverarbeitung. Das wäre eine bemerkenswert schmale Definition von Würde.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Selbst wenn man Schmerzempfinden für relevant hielte, 
beantwortet das noch nicht die Grundfrage des moralischen Status. Ein Wesen verliert nicht seinen 
Anspruch auf Schutz, nur weil es eine bestimmte Fähigkeit noch nicht, vorübergehend nicht oder 
gar nie in derselben Weise wie andere ausüben kann. Sonst würden Schutzwürdigkeit und 
Funktionsniveau miteinander verwechselt – ein Gedanke, der ethisch nicht gerade den 
freundlichsten Stammbaum hat.

2.5 Das Viabilitätsargument: Warum „außerhalb des Körpers 
nicht überlebensfähig“ kein tragfähiger Maßstab ist
Nicht minder beliebt ist das Argument, der Fötus sei außerhalb des Körpers der Mutter nicht 
lebensfähig; deshalb sei er noch kein schützenswertes Kind. Auch dieses Argument wirkt sachlich, 
ist aber bei näherem Hinsehen erstaunlich wacklig konstruiert.

Zunächst einmal ist die Aussage nur in einem sehr begrenzten, banalen Sinne richtig: Natürlich ist 
der Fötus außerhalb des Uterus in frühen Stadien nicht lebensfähig. Dafür ist er ja nicht gemacht. 
Das ist gerade die Natur der Schwangerschaft. Aus der Tatsache, dass ein Lebewesen in einer ihm 
wesensfremden Umgebung nicht überleben kann, folgt aber nicht, dass es in seiner eigentlichen 
Umgebung kein lebendiges menschliches Wesen sei.

Ein Neugeborenes ist ohne umfassende Versorgung ebenfalls nicht lebensfähig. Ein Schwerkranker 
auf Intensivstation ist ohne technische Unterstützung womöglich nicht lebensfähig. Ein Mensch im 
freien Weltraum hält sich ebenso schlecht wie ein Fötus außerhalb der Gebärmutter. Die 
Abhängigkeit von einer bestimmten Umgebung oder von fremder Hilfe ist also kein exklusives 
Merkmal des ungeborenen Lebens und taugt deshalb kaum als Grenze zwischen „Mensch“ und 
„Nicht-Mensch“.

Hinzu kommt die technische Zufälligkeit dieses Kriteriums. Die sogenannte Lebensfähigkeit 
außerhalb des Mutterleibs hängt nicht nur vom Entwicklungsstand des Fötus ab, sondern auch von 
der Qualität der Neonatologie, vom Land, vom Krankenhaus, vom Einkommen, vom Jahr der 
Geburt. Dasselbe ungeborene Kind könnte in einem hochspezialisierten Zentrum als „viabel“ gelten 
und anderswo nicht. Ein moralischer Status, der vom Gerätepark der nächstgelegenen Klinik 
abhängt, ist schwerlich ein besonders würdevoller Status.

Das Viabilitätsargument ist daher nicht nur schwach, sondern strukturell willkürlich. Es verwechselt 
Selbständigkeit mit Daseinswert. Das eine hat mit dem anderen weniger zu tun, als viele Debatten 
suggerieren.



2.6 Die Drei-Monats-Grenze: Rechtstechnische Linie oder 
moralische Beruhigungstablette?
Wenn die genannten Kriterien nicht tragen, wird häufig auf die Fristenregelung ausgewichen: Man 
erlaube den Schwangerschaftsabbruch eben nur bis zum dritten Monat; damit sei man auf der 
„sicheren Seite“. Doch sicher ist daran vor allem, dass eine Zahl genannt wird. Warum gerade diese 
Zahl moralisch trennscharf sein soll, bleibt regelmäßig unklar.

Die Zwölf-Wochen-Grenze kann politisch handhabbar, juristisch praktikabel und gesellschaftlich 
kompromissfähig sein. All das mag für Gesetzgebung wichtig sein. Es beantwortet aber nicht die 
ethische Frage, warum ein Leben am Vortag des Fristablaufs anders behandelt werden darf als am 
Folgetag. Die Frist schafft Ordnung für das Verfahren, nicht notwendig Wahrheit über den 
moralischen Status.

Oft wirkt die Fristenlösung deshalb weniger wie eine ethische Erkenntnis als wie eine 
psychologische Entlastungsarchitektur: Solange das ungeborene Leben noch klein, formbar und 
wenig kindlich aussieht, soll die Entscheidung leichter fallen. Das ist menschlich nachvollziehbar. 
Aber es bleibt eben eine Beruhigung des Gewissens, keine saubere Begründung des Gewissens.

Gerade das macht den Einwand gegen die Fristenethik so stark: Wer auf den frühen 
Entwicklungsstand verweist, sagt häufig nicht, warum der Schutz dort entfallen soll, sondern 
lediglich, warum die Schutzverletzung dort emotional leichter verdrängt werden kann. Das ist ein 
erheblicher Unterschied.

2.7 Der verdeckte Denkfehler: Vom unscharfen Übergang zur 
Freigabe
Ein besonders bemerkenswerter Denkfehler besteht darin, aus der Unsicherheit über den genauen 
Beginn des vollen moralischen Status zu folgern, man dürfe bis zu irgendeinem vermuteten Punkt 
ruhig abbrechen. Das ist in Wahrheit eine sehr eigentümliche Schlussfigur.

Wenn man nicht sicher sagen kann, ab wann menschliches Leben moralisch voll schutzwürdig ist, 
dann spricht diese Unsicherheit zunächst eher für Vorsicht als für Freigabe. Im Strafrecht würde 
niemand ernsthaft vertreten, bei unklarer Personenlage dürfe man sicherheitshalber erst einmal 
schießen, solange der Schatten noch undeutlich ist. In existenziellen Schutzfragen gilt 
normalerweise das Vorsichtsprinzip, nicht das Bequemlichkeitsprinzip.

Gerade weil kein klarer Umschlagpunkt benannt werden kann, liegt es näher, den Schutz nicht erst 
dort beginnen zu lassen, wo die Gesellschaft sich emotional mit dem Anblick angefreundet hat, 
sondern dort, wo das individuelle menschliche Leben seinen eigenen Entwicklungsgang beginnt. 
Wer das vermeiden will, muss einen tragfähigeren Grund anbieten als: „Früher wirkt es noch nicht 
so schlimm.“

Der Denkfehler besteht also darin, epistemische Unschärfe in moralische Lizenz umzudeuten. Man 
weiß es nicht genau – also erlaubt man lieber das Irreversible. Das ist kein sonderlich konservativer 
Umgang mit Unsicherheit; eher das Gegenteil.



2.8 Präzisierte Schlussfolgerung: Warum der früheste Beginn 
die am wenigsten willkürliche Schutzgrenze ist
Wenn weder Aussehen noch Schmerzempfinden noch extrakorporale Lebensfähigkeit noch eine 
kalendarische Frist einen nicht-willkürlichen Statuswechsel überzeugend begründen, dann 
verdichtet sich die Argumentation zu einem klaren Punkt: Der früheste Beginn der eigenständigen 
menschlichen Entwicklung ist die am wenigsten willkürliche Schutzgrenze.

Diese Schlussfolgerung behauptet nicht, dass jedes Entwicklungsstadium identisch erlebt wird oder 
dass emotionale Intuitionen keine Rolle spielten. Natürlich empfinden Menschen einen späten 
Abbruch anders als einen sehr frühen. Aber Empfindungsunterschiede sind noch keine Ontologie. 
Dass uns etwas später deutlicher als Mensch erscheint, bedeutet nicht, dass es vorher keiner war.

Die ethische Stärke dieser Position liegt gerade darin, dass sie nicht auf schwankende 
Sekundärkriterien angewiesen ist. Sie braucht weder die willkürliche Fixierung auf Schmerz noch 
die technisch variable Viabilität noch die psychologisch bequeme Fristenästhetik. Sie stützt sich 
vielmehr auf Kontinuität, Nicht-Willkür und Vorsicht gegenüber irreversibler Vernichtung 
menschlichen Lebens.

Kurz gesagt: Wenn der Mensch nicht plötzlich Mensch wird, sondern sich als Mensch entwickelt, 
dann ist der Versuch, ihn in frühen Stadien bloß zum „Gewebe“ herunterzustufen, kein analytischer 
Durchbruch, sondern eher semantische Kosmetik.

2.9 Ergebnis des Kapitels
Das „Zellhaufen“-Argument überzeugt nur so lange, wie man sich von Sprache und 
Erscheinungsbild leiten lässt. Bei näherer Betrachtung zerfällt es in eine Reihe schwacher 
Ersatzkriterien: Es sieht noch nicht kindlich aus, es spürt angeblich noch nichts, es ist noch nicht 
außerhalb des Mutterleibs lebensfähig, und deshalb soll es noch nicht voll zählen. Keines dieser 
Kriterien trägt jedoch als belastbare Grenze des Lebensschutzes.

Demgegenüber spricht das Kontinuitätsargument dafür, menschliches Leben nicht erst dort ernst zu 
nehmen, wo es groß, sichtbar und emotional anschlussfähig geworden ist, sondern dort, wo sein 
eigener Entwicklungsprozess beginnt. Nicht deshalb, weil dies sentimental besonders angenehm 
wäre, sondern weil es die logisch sauberste, am wenigsten willkürliche und ethisch vorsichtigste 
Position ist.



Kapitel 3: „My Body, My Choice“ – oder die 
elegante Verwechslung von Selbstbestimmung 
mit nachträglicher Folgenbeseitigung
3.1 Das Grundproblem des Slogans

Der Slogan „My Body, My Choice“ wirkt zunächst eingängig, kraftvoll und modern. Gerade 
deshalb ist er rhetorisch so erfolgreich. Er verdichtet einen hochkomplexen ethischen Konflikt auf 
eine Formel, die nach Freiheit, Eigenverantwortung und Unabhängigkeit klingt. Das Problem ist 
nur: Als moralisches Argument ist der Satz deutlich schwächer als als Parole.

Denn er setzt stillschweigend voraus, dass die Entscheidung ausschließlich den Körper der Frau 
betreffe. Genau das ist jedoch der Punkt, der bestritten wird. Wenn der Schwangerschaftsabbruch 
nicht bloß eine Verfügung über den eigenen Organismus ist, sondern die gezielte Beendigung eines 
anderen menschlichen Lebens, dann beschreibt der Slogan den eigentlichen Konflikt nur zur Hälfte 
– und zwar ausgerechnet mit jener Hälfte, die für die eigene Position am bequemsten ist.

Das ist kein schlagendes Argument, sondern eine klassische Red-Herring-Fallacy: Die 
Aufmerksamkeit wird von der eigentlichen Streitfrage weggeführt – nämlich, ob im Mutterleib 
bereits ein eigenes menschliches Leben vorliegt – und stattdessen auf einen unstreitigen 
Nebenaspekt verengt, nämlich darauf, dass eine Schwangerschaft den Körper der Frau belastet. 
Gewiss tut sie das. Aber Belastung allein beantwortet noch nicht die Frage, ob daraus ein Recht zur 
Tötung folgt.

Mit anderen Worten: Der Slogan sagt viel über das Unbehagen der Schwangeren, aber erstaunlich 
wenig über den moralischen Status dessen, dessen Existenz durch den Abbruch beendet wird.

3.2 Selbstbestimmung besteht vor der Schwangerschaft – nicht 
erst nach Eintritt ihrer Folgen

Wer von körperlicher Selbstbestimmung spricht, darf nicht erst bei der bereits eingetretenen 
Schwangerschaft beginnen. Denn die eigentliche Entscheidungsfreiheit liegt im Regelfall deutlich 
früher.

Eine Frau kann entscheiden, ob sie Geschlechtsverkehr haben will oder nicht. Sie kann entscheiden, 
unter welchen Umständen sie Geschlechtsverkehr haben will. Sie kann entscheiden, ob sie verhüten 
will oder nicht. Sie kann entscheiden, ob sie das Risiko einer Schwangerschaft eingehen will oder 
nicht. Genau dort verwirklicht sich zunächst ihr Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper.

Gerade deshalb ist es verkürzt, die Debatte erst ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft beginnen zu 
lassen, als sei die Frau bis zu diesem Moment bloß naturwüchsig und willenlos in eine biologisch 
„dumm gelaufene“ Situation hineingestolpert. In den allermeisten Fällen ist dem nicht so. Wo 
freiwilliger Geschlechtsverkehr vorliegt, liegt auch eine freiwillige Risikoentscheidung vor. Wer 
eine Handlung setzt, deren natürlicher Zweck und vorhersehbare Folge unter anderem die Zeugung 
eines Kindes sein kann, kann nicht so tun, als sei das Eintreten eben dieser Folge eine rein 
fremdverursachte Zumutung ohne eigenen Zurechnungsanteil.



Das bedeutet nicht, dass jede Frau schwanger werden wollte. Aber es bedeutet sehr wohl, dass 
zwischen nicht gewollt und völlig unvorhersehbar ein erheblicher Unterschied liegt. Der erste Fall 
ist tragisch oder unerfreulich; der zweite wäre Zufall im eigentlichen Sinn. Eine Schwangerschaft 
nach freiwilligem Sex gehört ersichtlich eher in die erste Kategorie.

3.3 Das Recht auf Entscheidung ist nicht identisch mit dem 
Recht auf folgenlose Korrektur

Hier liegt ein zentraler Denkfehler vieler Selbstbestimmungsargumente: Aus dem zutreffenden Satz, 
dass Menschen frei entscheiden dürfen, wird stillschweigend der weitreichendere Satz abgeleitet, 
sie hätten daher auch ein moralisches Recht, jede Folge dieser Entscheidung nachträglich durch 
Beseitigung eines anderen Betroffenen rückgängig zu machen.

Gerade das folgt jedoch nicht.

Wer eine riskante Handlung frei wählt, besitzt dadurch nicht automatisch ein Recht, jede daraus 
entstehende Verantwortung zu neutralisieren. Sonst würde aus Freiheit ein Universalwerkzeug zur 
nachträglichen Entlastung. Verantwortung wäre dann nur noch ein störendes Relikt aus 
vormodernen Zeiten – hübsch für Sonntagsreden, aber nicht mehr bindend, sobald sie unbequem 
wird.

Ethisch ist die Sache einfacher: Freiheit und Verantwortung sind keine Gegensätze, sondern zwei 
Seiten derselben Medaille. Wo eine freie Entscheidung getroffen wird, entsteht nicht weniger, 
sondern mehr Zurechenbarkeit. Wer also sagt, die Frau müsse frei über ihren Körper bestimmen 
dürfen, hat damit zunächst etwas Richtiges gesagt. Er hat aber noch nicht begründet, warum diese 
Freiheit ein Recht umfassen soll, ein bereits entstandenes anderes Leben zu beenden, bloß weil 
dessen Fortexistenz nun als lästig, belastend oder lebensplanstörend empfunden wird.

Das Recht, sich etwas anders zu überlegen, ist real. Aber nicht jedes Umdenken erzeugt automatisch 
einen moralischen Anspruch auf folgenlose Rückabwicklung. Vor allem nicht dann, wenn die 
„Rückabwicklung“ für den anderen Beteiligten eine eher endgültige Angelegenheit ist.

3.4 Die Ausblendung des zweiten Betroffenen

Die Schwäche des Slogans „My Body, My Choice“ liegt nicht darin, dass er die Frau erwähnt. Das 
soll er selbstverständlich. Seine Schwäche liegt darin, dass er den zweiten Betroffenen gerade nicht 
erwähnt.

Denn eine Abtreibung ist kein Suizid. Die Frau tötet nicht sich selbst, sondern beendet – nach der 
hier vertretenen Prämisse – das Leben eines anderen Menschen im frühesten Entwicklungsstadium. 
Genau deshalb ist der Rückzug auf reine Körperhoheit begrifflich unpräzise. Er verwandelt einen 
Konflikt zwischen zwei Entitäten in eine Frage bloßer Selbsteigentümerschaft.

Das funktioniert sprachlich nur, solange man den Embryo oder Fötus bereits zuvor semantisch 
entwertet hat: als „Zellhaufen“, „Gewebe“, „Produkt der Empfängnis“, „Schwangerschaftsmaterial“ 
oder sonstige Wortschöpfungen, die den moralischen Ernst der Sache nach Möglichkeit hinter 
medizinischer Tapete verschwinden lassen. Der Slogan lebt also von einer Vorentscheidung, die er 
selbst gar nicht begründet: dass der andere im Uterus moralisch nicht oder noch nicht zählt.



Damit wird aber genau jene Frage vorausgesetzt, die eigentlich erst bewiesen werden müsste. Und 
ein Argument, das seine eigene Voraussetzung bereits im Wortlaut mittransportiert, ist selten so 
zwingend, wie seine Anhänger glauben. Es wirkt nur glatter.

3.5 Belastung ist real – aber nicht dasselbe wie Tötungsrecht

Ein seriöser Text muss zugestehen: Schwangerschaft ist keine Bagatelle. Sie ist körperlich 
anstrengend, medizinisch belastend, psychisch fordernd, sozial folgenreich und biographisch 
einschneidend. Wer das leugnet, argumentiert entweder unehrlich oder aus einer bemerkenswert 
sicheren Entfernung.

Nur folgt daraus eben nicht automatisch, dass jedes schwere Opfer zugleich das Recht einschließt, 
denjenigen zu töten, dessen Existenz dieses Opfer verursacht.

Hier zeigt sich die logische Unsauberkeit vieler Pro-Choice-Formulierungen. Sie verweisen auf die 
Härten von Schwangerschaft und Mutterschaft – und diese Härten sind real. Aber sie ersetzen mit 
der Härtebeschreibung die Rechtfertigung nicht. Ein schweres Übel ist noch kein Freibrief zur 
Vernichtung desjenigen, der es verursacht, wenn dieser seinerseits ein unschuldiges menschliches 
Wesen ist.

Anders gesagt: Selbst wenn Schwangerschaft eine massive Belastung ist, beantwortet das noch 
nicht die Frage, ob die Beendigung des ungeborenen Lebens moralisch zulässig ist. Es erklärt den 
Wunsch nach der Abtreibung. Es rechtfertigt ihn noch nicht. Zwischen Motiv und Legitimation liegt 
ein Unterschied, den politische Schlagworte ungern erwähnen, weil dort wenig Platz für Feinheiten 
ist.

3.6 Die Verwechslung von Zumutbarkeit und Verfügungsrecht

Häufig lautet das unausgesprochene Argument: Niemand könne verlangen, dass eine Frau eine 
Schwangerschaft austrägt, die sie nicht will. Diese Aussage spielt mit zwei Ebenen zugleich: mit der 
Frage der Zumutbarkeit und mit der Frage des Lebensschutzes.

Natürlich kann man darüber streiten, welche Belastungen ein Staat Menschen zumuten darf. Nur 
verwandelt die hohe Zumutungsfrage den anderen Beteiligten nicht in Null. Genau hier liegt der 
Kniff. Sobald der Fötus als moralisch relevanter Anderer anerkannt wird, lautet die eigentliche 
Frage nicht mehr: „Darf man einer Frau das zumuten?“, sondern: „Wie sind zwei kollidierende 
Interessen bzw. Rechte gegeneinander abzuwägen?“ Wer die zweite Frage überspringt und nur noch 
die erste stellt, hat die Debatte bereits zugunsten einer Seite verkürzt.

Das ist rhetorisch effizient, aber intellektuell ein wenig wie Schach spielen, nachdem man heimlich 
die gegnerischen Figuren eingesteckt hat.



3.7 Von der Freiheit zur Verantwortungsflucht: der heimliche 
Umbau des Begriffs Selbstbestimmung

Der Begriff Selbstbestimmung besitzt in liberalen Demokratien zu Recht hohes Gewicht. Gerade 
deshalb ist Vorsicht geboten, wenn unter seinem Deckmantel etwas anderes betrieben wird: nicht 
die Freiheit zur Entscheidung, sondern die Freiheit zur Entsorgung der Folgen einer Entscheidung.

Die moderne Abtreibungsrhetorik neigt bisweilen dazu, Freiheit von Verantwortung nicht nur zu 
fordern, sondern als Fortschritt zu feiern. Das ist bemerkenswert. Denn in fast jedem anderen 
Lebensbereich gilt das Gegenteil: Je freier jemand handelt, desto eher wird er für die absehbaren 
Folgen seines Handelns in Anspruch genommen.

Nur im Bereich der Schwangerschaft soll plötzlich ein Sonderrecht gelten: Die Ursache darf gesetzt 
worden sein, das Risiko bekannt gewesen sein, die Konsequenz biologisch völlig naheliegend 
gewesen sein – und dennoch soll jeder Hinweis auf Verantwortung schon als Zumutung oder 
Moralkeule erscheinen. Das ist kein konsequenter Liberalismus. Es ist selektiver Liberalismus, also 
jene Spielart, in der Freiheit stets dort maximal gilt, wo die Rechnung jemand anderer bezahlt.

Und im Fall der Abtreibung ist diese Rechnung nicht symbolisch, sondern existenziell.

3.8 Der Einwand des Verhütungsversagens – und warum er 
den Grundgedanken nicht aufhebt

Es ist richtig, diesen Punkt nicht unnötig aufzublasen, aber der Vollständigkeit halber gehört er 
sauber eingeordnet. Auch bei Verhütung kann es zu Schwangerschaften kommen. Daraus folgt, dass 
nicht jede ungewollte Schwangerschaft auf Leichtsinn, Sorglosigkeit oder mangelnde Disziplin 
zurückzuführen ist.

Das berührt jedoch den Kern des Arguments nur begrenzt.

Denn die Grundfrage bleibt dieselbe: Führt das Eintreten einer unerwünschten, aber bekannten und 
grundsätzlich einkalkulierbaren Folge dazu, dass das bereits entstandene Leben seine 
Schutzwürdigkeit verliert? Das ist ersichtlich nicht der Fall. Der Umstand, dass eine 
Schwangerschaft nicht beabsichtigt war oder trotz Vorsichtsmaßnahmen eingetreten ist, mag die 
subjektive Lage der Frau entschuldbar, tragisch oder belastend machen. Er ändert aber nicht den 
ontologischen Status des ungeborenen Lebens.

Mit anderen Worten: Ob fahrlässig, leichtsinnig oder trotz Vorsicht schwanger geworden wurde, ist 
für die Frage, was im Mutterleib vorliegt, letztlich zweitrangig. Es betrifft die Vorgeschichte, nicht 
das Wesen des Betroffenen.

Gerade deshalb liegt der Schwerpunkt dieser Argumentation nicht auf vermeintlicher „Schuld“ der 
Frau, sondern auf der präziseren Frage, ob ein menschliches Leben durch fehlende Erwünschtheit 
seine Schutzwürdigkeit einbüßt. Und diese Frage ist deutlich schwerer zugunsten der 
Abtreibungsbefürworter zu beantworten.



3.9 Der Slogan als moralischer Kurzschluss

Bei nüchterner Betrachtung reduziert „My Body, My Choice“ einen Konflikt zwischen zwei Leben 
auf einen Konflikt zwischen einer Person und ihrer vorübergehenden biologischen Situation. Das ist 
der eigentliche Kurzschluss.

Die Formel suggeriert:

• Es geht nur um den Körper der Frau.

• Die relevante Entscheidung beginnt erst mit Eintritt der Schwangerschaft.

• Die vorherige Risikoentscheidung ist ethisch sekundär.

• Der Fötus besitzt keinen eigenständigen moralischen Rang.

• Die Beendigung der Schwangerschaft ist deshalb nichts anderes als die Beendigung einer 
ungewollten Körperbelastung.

Jeder dieser Zwischenschritte ist umstritten. Zusammengenommen ergeben sie kein Argument, 
sondern bereits eine ganze Weltanschauung. Der Slogan funktioniert also nur, wenn man ihm von 
vornherein all jene Annahmen schenkt, die gerade zur Debatte stehen. Das ist politisch geschickt, 
philosophisch aber eher ein Taschenspielertrick in modernem Gewand.

3.10 Ergebnis des Kapitels

Das Argument der körperlichen Selbstbestimmung trägt nur solange, wie der 
Schwangerschaftsabbruch als rein innere Verfügung über den eigenen Körper dargestellt wird. 
Genau das ist jedoch der entscheidende Verkürzungsschritt. Abtreibung ist nicht bloß die 
Beendigung einer körperlichen Belastung, sondern – wenn man den Embryo oder Fötus als 
menschliches Leben anerkennt – die gezielte Beendigung eines anderen menschlichen Lebens.

Die Frau verfügt selbstverständlich über ihren Körper. Gerade deshalb verfügt sie auch über die 
Entscheidung, ob sie das Risiko einer Schwangerschaft eingehen will. Diese Selbstbestimmung 
realisiert sich primär vor der Schwangerschaft, nicht erst danach. Wer die spätere Belastung beklagt, 
mag damit ein nachvollziehbares Motiv benennen; er hat damit aber noch nicht gezeigt, dass aus 
diesem Motiv ein Recht zur Tötung folgt.

„My Body, My Choice“ ist daher kein durchschlagendes ethisches Argument, sondern eine 
eingängige Formel, die den entscheidenden Punkt verschleiert: Es geht nicht nur um den Körper der 
Frau, sondern auch um das Leben desjenigen, der durch die „choice“ im äußersten Sinne betroffen 
ist.

Wenn das ungeborene Leben zählt, dann ist der Slogan zu kurz. Und wenn man erst beweisen 
müsste, dass es nicht zählt, kann der Slogan diesen Beweis nicht ersetzen.



Kapitel 4: Die Rede von der „forcierten 
Schwangerschaft“ – oder die Umdeutung von 
Verantwortung zur Menschenrechtsverletzung

4.1 Der begriffliche Trick
Die Formulierung, eine „forcierte Schwangerschaft“ sei eine Menschenrechtsverletzung, wirkt auf 
den ersten Blick dramatisch, moralisch aufgeladen und politisch hocheffektiv. Gerade deshalb lohnt 
es sich, den Begriff sorgfältig zu zerlegen. Denn bei näherer Betrachtung wird deutlich: In der 
Regel wird hier nicht die Schwangerschaft selbst „forciert“, sondern lediglich die nachträgliche 
Beseitigung ihrer Folgen nicht erlaubt.

Das ist ein erheblicher Unterschied.

Eine Schwangerschaft entsteht im Normalfall nicht dadurch, dass der Staat einer Frau von oben 
herab plötzlich und eigenmächtig einen Fötus einpflanzt wie eine schlecht gelaunte Behörde einen 
Stempel auf ein Formular. Sie entsteht regelmäßig durch menschliches Verhalten, dessen 
biologische Möglichkeit und Folge bekannt ist. Wer freiwillig Geschlechtsverkehr hat, weiß – oder 
sollte mit einer Mindestmenge an Weltbezug wissen –, dass daraus eine Schwangerschaft entstehen 
kann. Die Schwangerschaft ist also im Regelfall nicht das Ergebnis äußerer Zwangssetzung, 
sondern das Ergebnis einer freiwillig eingegangenen Risikolage.

Wenn der Staat nun später sagt: Die daraus entstandene Situation darf nicht durch Tötung des 
ungeborenen Lebens beendet werden, dann „erzwingt“ er nicht die Schwangerschaft im 
eigentlichen Sinn. Er verhindert lediglich eine bestimmte Form der Konfliktlösung. Aus dem 
Verbot, eine Konsequenz zu beseitigen, wird rhetorisch eine angebliche Erzwingung der 
Konsequenz selbst konstruiert. Das ist begrifflich unzureichend und logisch dünn.

4.2 Schwangerschaft ist nicht erzwungen, nur weil Abbruch 
nicht freigegeben wird
Der Fehler der gegenteiligen Argumentation liegt darin, Ursache und Fortdauer 
durcheinanderzuwerfen.

Ja, eine Frau, die nicht abtreiben darf, bleibt schwanger. Aber daraus folgt nicht, dass die 
Schwangerschaft durch das Abtreibungsverbot verursacht worden wäre. Ursache der 
Schwangerschaft war in aller Regel die vorausgegangene Handlung, nicht das spätere gesetzliche 
Nein zur Beendigung.

Gerade hier arbeitet die Rhetorik der „forcierten Schwangerschaft“ mit einer stillen Verschiebung:

• Aus „eine bereits bestehende Schwangerschaft darf nicht beendet werden“ wird

• „der Staat hat diese Schwangerschaft erzwungen“.

Das ist nur dann plausibel, wenn man so tut, als beginne die ganze Geschichte erst in dem Moment, 
in dem der Wunsch nach Abbruch aufkommt. Genau das ist jedoch falsch. Die moralisch relevante 



Kette beginnt früher: bei der freiwilligen Handlung, bei der Risikoentscheidung, bei der Kenntnis 
der biologischen Möglichkeit und bei der Entstehung eines zweiten betroffenen Lebens.

Der Staat „erzwingt“ in diesem Modell also nicht die Schwangerschaft, sondern verweigert die 
nachträgliche Lizenz, ein bereits entstandenes anderes Leben zu beenden. Das ist begrifflich etwas 
völlig anderes, wird aber gern in dieselbe Schublade gelegt, weil „forcierte Schwangerschaft“ 
schlicht dramatischer klingt als „Begrenzung der nachträglichen Beseitigung von Konsequenzen“.

4.3 Der Menschenrechtsbegriff wird hier überdehnt
Der Begriff der Menschenrechtsverletzung hat Gewicht. Er sollte daher nicht wie Konfetti bei jeder 
unerwünschten Zumutung in die Luft geworfen werden.

Menschenrechte schützen vor willkürlicher Gewalt, vor erniedrigender Behandlung, vor staatlicher 
Willkür, vor Freiheitsberaubung, vor Eingriffen in Leib, Würde und fundamentale Autonomie. 
Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass jede staatliche Begrenzung individueller 
Handlungsmöglichkeiten bereits eine Menschenrechtsverletzung wäre.

Ein Staat verletzt auch nicht deshalb Menschenrechte, weil er Diebstahl verbietet, obwohl der Dieb 
sich möglicherweise wirtschaftlich erheblich entlasten würde. Er verletzt auch keine 
Menschenrechte, wenn er Eltern verpflichtet, für ihre Kinder zu sorgen, obwohl das biographisch 
hinderlich, teuer und belastend sein mag. Dass eine Pflicht schwer wiegt, macht sie noch nicht 
menschenrechtswidrig.

Der Menschenrechtsbegriff wird im Abtreibungsdiskurs oft genau an dieser Stelle überdehnt. Die 
Belastung der Schwangerschaft wird in eine Rechtsverletzung umetikettiert, ohne zuvor sauber zu 
klären, ob hier nicht vielmehr zwei Rechtsgüter kollidieren: die Freiheit und körperliche Integrität 
der Frau einerseits und das Lebensrecht des ungeborenen Menschen andererseits. Wer diese 
Kollision ignoriert und die Sache bloß als Freiheitsberaubung der Frau beschreibt, hat den 
Kernkonflikt bereits sprachlich amputiert.

4.4 Aus Belastung wird nicht automatisch Unrecht
Niemand muss bestreiten, dass eine ungewollte Schwangerschaft hart sein kann. Sie kann physisch 
erschöpfend, psychisch belastend, sozial ruinös, wirtschaftlich bedrohlich und biographisch 
einschneidend sein. Das alles ist real.

Aber aus Realität folgt noch nicht automatisch Rechtswidrigkeit.

Das ist ein zentraler Punkt, weil die Debatte häufig von einer stillen Gleichsetzung lebt:

• Schwangerschaft ist belastend.

• Belastung ist unfreiwillig.

• Unfreiwillige Belastung ist Zwang.

• Zwang ist Menschenrechtsverletzung.

Genau diese Kette hält einer genaueren Prüfung nicht stand. Nicht jede unfreiwillige Belastung ist 
Zwang. Nicht jeder Zwang ist rechtswidrig. Und nicht jede rechtswidrige Einschränkung steigt 
automatisch zur Menschenrechtsverletzung auf. Sonst wäre bald jede unangenehme Folge des 



eigenen Handelns ein Fall für das Völkerrecht, was zwar den Juristenmarkt beleben würde, aber 
nicht notwendig die Begriffsschärfe.

Gerade im Bereich von Verantwortungslagen gilt: Eine Belastung kann tragisch, schmerzlich und 
gravierend sein, ohne dass daraus automatisch ein Recht entsteht, den anderen Beteiligten zu töten, 
um sie zu beenden.

4.5 Die eigentliche semantische Operation: Verantwortung 
wird zu Opferstatus umgebaut
Die Rede von der „forcierten Schwangerschaft“ erfüllt eine klare rhetorische Funktion: Sie 
verschiebt den Fokus von Verantwortung auf Viktimisierung.

Aus einer Situation, die im Regelfall durch freiwilliges Verhalten mitverursacht wurde, wird 
nachträglich eine Geschichte äußerer Zwangsausübung. Die Frau erscheint damit nicht mehr als 
Handelnde in einer tragischen Verantwortungslage, sondern ausschließlich als Objekt staatlicher 
Gewalt. Diese Verschiebung ist politisch nützlich, weil sie moralische Asymmetrie erzeugt: Hier die 
unterdrückte Frau, dort der übergriffige Staat. Der Embryo oder Fötus verschwindet in dieser 
Darstellung elegant aus dem Bild – oder taucht allenfalls als medizinisches Problem auf, nicht als 
Träger eines eigenen Existenzinteresses.

Genau darin liegt die manipulative Kraft der Formel. Sie beschreibt nicht neutral, sondern verteilt 
bereits moralische Rollen. Die eigentliche Streitfrage – ob der Staat das ungeborene Leben schützen 
darf oder sogar schützen muss – wird dabei gar nicht mehr offen diskutiert, weil sie sprachlich 
schon vorher beerdigt wurde.

Wer von „forcierter Schwangerschaft“ spricht, sagt also nicht bloß etwas über die Lage. Er rahmt 
die Lage bereits so, dass jedes Nein zur Abtreibung wie Unterdrückung erscheinen muss. Das ist 
politisch geschickt. Mit begrifflicher Redlichkeit hat es nur begrenzt zu tun.

4.6 Das verschwiegene Gegenrecht des Ungeborenen
Das vielleicht größte Problem dieser Argumentationsfigur ist nicht ihre Dramatik, sondern ihre 
Einseitigkeit. Denn sie setzt stillschweigend voraus, dass nur eine Person Trägerin von Rechten sei: 
die Frau. Das ungeborene Leben erscheint, wenn überhaupt, als biologischer Sachverhalt, nicht als 
Rechtssubjekt oder wenigstens als eigenständiger moralischer Belang.

Gerade das ist aber die Streitfrage.

Wenn das ungeborene Kind ein menschliches Leben ist, dann steht nicht bloß das 
Selbstbestimmungsrecht der Frau im Raum, sondern zugleich das existenziellere Interesse des 
Kindes, überhaupt weiterzuleben. Wer dann nur noch von „forcierter Schwangerschaft“ spricht, 
beschreibt den Konflikt unvollständig. Denn die Alternative lautet nicht:

• Freiheit der Frau gegen bloße staatliche Moral,
sondern:

• Freiheit der Frau gegen das Lebensinteresse eines anderen Menschen.

Natürlich folgt daraus nicht automatisch, dass jede Kollision immer absolut zugunsten des 
Ungeborenen aufzulösen wäre. Aber es folgt zwingend, dass die Rede von der 



Menschenrechtsverletzung nicht einseitig geführt werden kann, als gäbe es nur einen Betroffenen. 
Sonst wird aus Abwägung bloße Behauptung.

4.7 Das Verbot der Tötung ist nicht identisch mit Zwang zur 
Existenzsicherung in jedem Sinn
Ein weiterer Denkfehler besteht darin, das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs so zu behandeln, 
als würde der Staat einer Frau aktiv eine bestimmte positive Leistung auferlegen, die mit jeder Form 
medizinisch oder moralisch gleichgesetzt werden könnte.

Tatsächlich ist der Ausgangspunkt viel schlichter: Das Recht zieht an einer bestimmten Stelle eine 
Grenze und sagt, dass die Lösung eines Konflikts nicht in der Tötung des Schwächeren bestehen 
darf. Das ist kein exotischer Gedanke, sondern eine der ältesten Grundideen jeder Rechtsordnung. 
Dass daraus für die Betroffene erhebliche Belastungen entstehen können, ist tragisch; es ändert aber 
nicht automatisch den Charakter des Verbots.

Ein Tötungsverbot ist nicht schon deshalb illegitim, weil seine Einhaltung anstrengend ist. Sonst 
wäre jedes Schutzrecht des Schwächeren nur so lange gültig, wie es dem Stärkeren gerade nicht 
dazwischenfunkt.

4.8 Die Ausnahmefälle und der Regelfall
Der Vollständigkeit halber muss präzise unterschieden werden: Es gibt Konstellationen, in denen 
tatsächlich von erzwungener Schwangerschaft im engeren Sinn gesprochen werden kann – etwa bei 
Vergewaltigung oder sexueller Nötigung. Dort ist der Eintritt der Schwangerschaft gerade nicht 
Ergebnis freier Risikoübernahme, sondern einer Gewalthandlung. In solchen Fällen ändert sich die 
Struktur des Arguments erheblich.

Gerade deshalb taugt der Begriff aber nicht als pauschale Beschreibung des Regelfalls.

Was in Ausnahmefällen eine stimmige Beschreibung sein kann, wird im allgemeinen politischen 
Sprachgebrauch zur Totalformel aufgeblasen. Das ist unzulässig. Der Regelfall freiwilligen 
Geschlechtsverkehrs ist nicht begrifflich identisch mit einer durch Gewalt erzwungenen 
Schwangerschaft. Wer beides in einen Topf wirft, verwischt nicht nur Unterschiede, sondern 
instrumentalisiert die extremen Fälle, um den Normalfall moralisch umzudeuten.

Für eine seriöse Argumentation ist diese Trennlinie wichtig: Nicht jede unerwünschte 
Schwangerschaft ist eine erzwungene Schwangerschaft. Und nicht jedes Verbot ihrer Beendigung 
ist deshalb eine Menschenrechtsverletzung.

4.9 Die eigentliche Pointe: Nicht die Schwangerschaft wird 
umgedeutet, sondern die Abtreibung
Bei nüchterner Betrachtung handelt es sich hier um eine doppelte Umdeutung.

Erstens wird eine durch eigenes Verhalten mitverursachte Schwangerschaft so dargestellt, als sei sie 
primär ein Akt äußerer Gewalt.

Zweitens wird der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr als Tötung eines ungeborenen Menschen 
beschrieben, sondern als Wiederherstellung verletzter Freiheit.



Auf diese Weise wird das moralische Gewicht der Handlung elegant verschoben. Das eigentliche 
Geschehen – die Vernichtung ungeborenen Lebens – tritt in den Hintergrund, während die 
Verweigerung dieser Handlung als Hauptunrecht erscheint. Die moralische Linse wird also nicht 
geschärft, sondern gedreht.

Das Ergebnis ist verblüffend bequem: Nicht mehr die Abtreibung muss gerechtfertigt werden, 
sondern ihr Verbot. Nicht mehr die Tötung verlangt Begründung, sondern der Lebensschutz. Das ist 
eine rhetorisch beachtliche, logisch aber keineswegs zwingende Operation.

4.10 Biologische Asymmetrie ist kein Menschenrechtsverstoß
Ein weiterer Denkfehler der Rede von der „forcierten Schwangerschaft“ liegt darin, dass die 
biologische Asymmetrie der Fortpflanzung selbst bereits wie eine Form von Unrecht behandelt 
wird. Frauen werden schwanger, Männer nicht. Das ist unstreitig. Daraus folgt jedoch noch lange 
nicht, dass jede rechtliche oder moralische Verpflichtung im Zusammenhang mit Schwangerschaft 
bereits diskriminierend oder gar menschenrechtswidrig wäre.

Nicht alles, was ungleich verteilt ist, ist deshalb schon ungerecht. Vor allem ist nicht jede 
naturgegebene Ungleichverteilung automatisch eine politische Unterdrückungsstruktur. 
Schwangerschaft ist kein Produkt patriarchaler Gesetzgebung, sondern eine Grundbedingung 
menschlicher Fortpflanzung. Dass diese Realität körperlich allein Frauen betrifft, mag hart sein, sie 
wird dadurch aber nicht zu einer Menschenrechtsverletzung.

Gerade an diesem Punkt wird häufig eine rhetorische Überdehnung sichtbar. Schwangerschaft wird 
nicht mehr als biologische Folge menschlicher Sexualität beschrieben, sondern als eine Art 
illegitime Sonderlast, deren bloße Fortsetzung bereits Unrecht sein soll. Das überzeugt nicht. Denn 
aus der Tatsache, dass eine Belastung einseitig getragen wird, folgt nicht automatisch ein Recht, 
denjenigen zu beseitigen, dessen Existenz diese Belastung mit sich bringt.

Der Einwand, Männer müssten diese Last nicht tragen, ist daher emotional verständlich, 
argumentativ aber unzureichend. Er benennt eine Asymmetrie, begründet aber keine moralische 
Lizenz zur Tötung. Denn die eigentliche Frage lautet nicht, ob die Natur Lasten gleich verteilt, 
sondern ob die ungleiche Verteilung dieser Lasten ein Recht erzeugt, ein bereits entstandenes 
menschliches Leben zu vernichten. Genau das ist der unbegründete Sprung.

Mit anderen Worten: Aus biologischer Ungleichheit folgt kein Tötungsrecht. Sonst müsste jede 
naturgegebene Asymmetrie, die als belastend empfunden wird, als Freibrief zur Beseitigung ihrer 
Folgen behandelt werden. Das wäre kein Rechtsdenken mehr, sondern bloß ein sehr beleidigter 
Streit mit der Biologie.

Die Behauptung, Schwangerschaft sei heute „nicht mehr zumutbar“, wirkt vor diesem Hintergrund 
ebenfalls schief. Schwangerschaft war nie bequem. Sie war körperlich immer fordernd, riskant und 
einschneidend. Dass sie belastend ist, ist keine neue Erkenntnis, sondern Teil der Conditio humana. 
Neu ist vielmehr die Neigung, aus dieser alten Realität einen modernen Unrechtsbegriff zu 
konstruieren.

Gerade darin liegt der rhetorische Kunstgriff: Was über Jahrtausende als harte, aber natürliche 
Voraussetzung menschlicher Fortpflanzung verstanden wurde, wird heute zunehmend so dargestellt, 
als sei schon die Erwartung des Austragens eine Form institutioneller Gewalt. Das ist keine 
analytische Klärung, sondern eine moralische Umetikettierung.



Am Ende bleibt daher festzuhalten: Dass Männer nicht schwanger werden können, mag eine 
asymmetrische biologische Tatsache sein. Diese Tatsache macht Schwangerschaft aber nicht zu 
Unrecht und ihre Verhinderung durch Abtreibung nicht automatisch zu einem Menschenrecht. Die 
Natur verteilt Lasten nicht gleich. Daraus folgt noch lange nicht, dass jedes aus dieser Ungleichheit 
entstehende Leben beseitigt werden darf.

4.11 Ergebnis des Kapitels
Die Behauptung, eine nicht erlaubte Abtreibung bedeute automatisch „forcierte Schwangerschaft“ 
und damit eine Menschenrechtsverletzung, hält einer präzisen Prüfung im Regelfall nicht stand.

Die Schwangerschaft wurde in aller Regel nicht vom Staat erzwungen, sondern entstand aus 
freiwilligem Verhalten, dessen Folgen biologisch bekannt sind. Was verweigert wird, ist nicht die 
Freiheit über den eigenen Körper im ursprünglichen Sinn, sondern die nachträgliche Beseitigung 
einer bereits eingetretenen Konsequenz, die nun nicht mehr nur die Frau betrifft, sondern auch das 
ungeborene Leben.

Die Formel von der „forcierten Schwangerschaft“ lebt daher von einer rhetorischen Verschiebung: 
Verantwortung wird in Opferstatus übersetzt, Lebensschutz in Unterdrückung, und die 
Verweigerung einer Tötungshandlung in eine Menschenrechtsverletzung umgedeutet. Das ist 
politisch wirksam, begrifflich aber unsauber und ethisch nur um den Preis massiver Ausblendungen 
haltbar.

Im Kern bleibt daher festzuhalten: Nicht jede schwere Zumutung ist Zwang. Nicht jede Zwangslage 
ist Menschenrechtsverletzung. Und nicht jedes Verbot, ein ungeborenes Leben zu töten, ist schon 
deshalb ein Unrecht, weil seine Einhaltung Opfer verlangt.



Kapitel 5: „Reproduktive Rechte“ – und der 
Missbrauch des Menschenrechtsvokabulars

5.1 Wenn ein Schlagwort Begründung ersetzen soll
Kaum ein Begriff wird in der modernen Abtreibungsdebatte mit größerer Selbstverständlichkeit 
vorgetragen als jener der „reproduktiven Rechte“. Das klingt fortschrittlich, international 
anschlussfähig und moralisch nahezu unangreifbar. Gerade deshalb lohnt es sich, sehr genau 
hinzusehen. Denn der Begriff wird häufig nicht als präzise juristische Kategorie verwendet, sondern 
als rhetorische Allzweckwaffe: Wer „reproduktive Rechte“ sagt, möchte die Debatte meist nicht 
eröffnen, sondern beenden.

Das Problem liegt bereits im sprachlichen Aufbau. Das Wort „reproduktiv“ verweist zunächst auf 
Fortpflanzung. Ein „Recht“ darauf kann sinnvollerweise heißen, dass Menschen nicht willkürlich 
daran gehindert werden dürfen, Kinder zu bekommen, Familien zu gründen oder über ihre 
Fortpflanzung im Rahmen ihrer Freiheit und Würde zu entscheiden. Daraus folgt aber keineswegs 
automatisch ein Recht, bereits entstandenes ungeborenes menschliches Leben zu töten. Genau an 
dieser Stelle wird der Begriff regelmäßig gedehnt, bis er politisch nützlich und juristisch wolkig 
genug ist.

Mit anderen Worten: Aus dem Recht auf freie Gestaltung der eigenen Fortpflanzung wird 
stillschweigend ein Recht auf nachträgliche Vernichtung ihrer ungewollten Folgen gemacht. Das ist 
kein kleiner Zwischenschritt. Das ist die eigentliche Operation. Und sie wird in der öffentlichen 
Debatte mit einer erstaunlichen Nonchalance vollzogen, als handle es sich um eine semantische 
Selbstverständlichkeit statt um den zentralen strittigen Punkt.

5.2 Das Recht, Kinder zu bekommen, ist nicht dasselbe wie das 
Recht, bereits entstandene Kinder zu beseitigen
Ein sauberer Diskurs muss zunächst trennen, was ständig vermengt wird.

Ein Recht auf Fortpflanzungsfreiheit kann sinnvoll bedeuten:

• das Recht, Kinder zu bekommen,

• das Recht, keine Zwangssterilisation zu erleiden,

• das Recht, nicht durch den Staat an Ehe, Familie oder Fortpflanzung gehindert zu werden,

• das Recht auf Zugang zu Information, Verhütung und medizinischer Versorgung,

• das Recht, über sexuelle Beziehungen eigenständig zu entscheiden.

All das lässt sich ohne Weiteres als Freiheits- und Menschenrechtsmaterie begreifen.



Etwas anderes ist jedoch die Behauptung, aus diesen Freiheitsrechten folge notwendig auch ein 
Anspruch darauf, ein bereits gezeugtes und sich entwickelndes menschliches Leben zu beenden. 
Denn hier endet die reine Selbstbestimmungssphäre und beginnt der Konflikt mit einem zweiten 
betroffenen Leben. Genau deshalb ist es unzulässig, beides unter derselben Überschrift 
durchzuwinken, als handle es sich bloß um verschiedene Sorten desselben Freiheitsgebrauchs.

Das Recht, nicht zur Fortpflanzung gezwungen zu werden, ist logisch nicht identisch mit dem 
Recht, eine bereits begonnene Fortpflanzung rückgängig zu machen, indem der Schwächere aus 
dem Verhältnis entfernt wird. Diese Differenz ist erheblich und wird gerade deshalb gern hinter 
menschenrechtlicher Hochsprache versteckt.

5.3 Menschenrechte schützen Freiheit – aber nicht 
schrankenlos gegen jede Folge der eigenen Freiheit
Ein weiterer Denkfehler liegt darin, Menschenrechte so zu behandeln, als seien sie Instrumente zur 
Neutralisierung aller belastenden Konsequenzen freier Entscheidungen.

Menschenrechte schützen Personen vor Übergriffen, Willkür und Entwürdigung. Sie garantieren 
Freiheit, Integrität, Teilhabe und Schutz vor staatlicher oder privater Gewalt. Sie sind aber keine 
Generalklausel dafür, dass jeder Mensch von den biologischen, sozialen und moralischen Folgen 
seines Handelns verschont bleiben müsste.

Gerade in der Abtreibungsdebatte wird dieser Fehler sichtbar. Aus dem legitimen Schutzanspruch 
der Frau gegenüber Zwang, Erniedrigung oder Gewalt wird ein weitergehender Anspruch 
konstruiert, auch gegenüber jeder ungewollten Folge sexueller Freiheit immun zu sein. Das ist ein 
kategorialer Sprung. Ein Freiheitsrecht schützt vor Unterdrückung. Es garantiert nicht automatisch 
das Recht, jede eingetretene Konsequenz auf Kosten eines anderen Menschen zu beseitigen.

Wenn Menschenrechte in dieser Weise umgebaut werden, verlieren sie ihren Charakter als 
Schutzrechte der Person und werden zu Werkzeugen der nachträglichen Entlastung. Dann bedeutet 
Freiheit nicht mehr Verantwortung unter Schutz, sondern Freiheit von Verantwortung. Das mag 
politisch beliebt sein, menschenrechtlich ist es deutlich weniger selbstverständlich.

5.4 Der moralische Taschenspielertrick: Das ungeborene 
Leben wird aus dem Begriff hinausdefiniert
Der größte Vorteil des Vokabulars von „reproduktiven Rechten“ liegt für seine politischen 
Anwender darin, dass das ungeborene Leben im Ausdruck selbst gar nicht mehr vorkommt. Der 
Konflikt wird sprachlich vollständig in die Sphäre der Frau verlegt. Es geht dann nur noch um ihre 
Gesundheit, ihre Zukunft, ihre Autonomie, ihre Würde, ihre Rechte. All das ist wichtig – aber eben 
nicht das ganze Bild.

Denn sobald anerkannt wird, dass sich im Mutterleib nicht bloß Gewebe, sondern ein eigener 
menschlicher Organismus entwickelt, bricht die sprachliche Einbahnstraße zusammen. Dann kann 
nicht mehr so getan werden, als handle es sich um eine rein private Freiheitsfrage ohne Gegenrecht. 
Genau deshalb wird der moralische Status des ungeborenen Kindes entweder vernebelt, 
heruntergespielt oder ganz aus dem menschenrechtlichen Sprachraum verbannt.



Das ist die eigentliche Kunstfigur: Man formuliert den Konflikt so, dass nur eine Seite sprachfähig 
bleibt. Die andere Seite – das ungeborene menschliche Leben – wird nicht widerlegt, sondern 
wortlos ausgelagert. Anschließend erklärt man die eigene Perspektive zur einzig menschenrechtlich 
relevanten.

Das spart Debattenzeit. Es ersetzt allerdings keine Begründung.

5.5 Aus internationalen Formeln wird gern mehr gemacht, als 
sie hergeben
Im politischen und medialen Diskurs werden internationale Organisationen, UN-Gremien, 
europäische Institutionen und diverse Menschenrechtsformeln gern so zitiert, als hätten sie die 
Frage bereits abschließend entschieden. Der Eindruck lautet dann ungefähr: Die Menschheit, 
jedenfalls ihr moralisch fortgeschrittener Teil, habe längst festgestellt, dass Abtreibung ein 
Menschenrecht sei, und wer das bestreite, sei bloß noch theologisch verspätet oder sozialpolitisch 
verwahrlost.

Diese Darstellung ist in mehrfacher Hinsicht schief.

Erstens arbeiten internationale Texte häufig mit offenen, politisch dehnbaren Begriffen wie 
„sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte“. Solche Formeln haben programmatische, 
politische und interpretative Funktionen, sind aber nicht automatisch glasklare, inhaltsfeste 
Rechtsansprüche in dem Sinn, dass jede denkbare Folgerung daraus zwingend wäre.

Zweitens wird aus Empfehlungen, politischen Zielsetzungen oder weit ausgelegten Monitoring-
Standards oft so gesprochen, als handle es sich um unbestreitbare Letztwahrheiten. Dabei ist gerade 
die Frage, ob ein „reproduktives Recht“ auch die Abtreibung umfasst, in normativer Hinsicht 
umstritten – und zwar deshalb, weil sie unauflöslich an die Vorfrage geknüpft ist, welchen 
moralischen und rechtlichen Status das ungeborene Leben besitzt.

Drittens ersetzt internationale Berufungsrhetorik keine Ethik. Ein Verweis auf Gremiensprache ist 
kein Argument, sondern zunächst ein Hinweis darauf, dass an anderer Stelle bereits in einer 
bestimmten Weise gerahmt wurde. Das kann politisch relevant sein. Es macht den Streitgegenstand 
aber nicht magisch verschwinden.

5.6 Der Missbrauch des Menschenrechtsbegriffs beginnt dort, 
wo jedes starke Interesse zur absoluten Rechtsposition 
aufgeblasen wird
Nicht jedes gewichtige Interesse ist schon ein Menschenrecht. Und nicht jedes politisch dringliche 
Anliegen wird dadurch stärker, dass man ihm das Etikett „Menschenrecht“ anklebt.

Genau diese Inflation ist jedoch im Bereich der Abtreibungsdebatte zu beobachten. Gesundheit, 
Entlastung, Zukunftsplanung, soziale Selbstbestimmung, ökonomische Stabilität, berufliche 
Chancen und biographische Autonomie – all das sind reale und gewichtige Güter. Aber aus der 
Tatsache, dass etwas für ein gutes Leben wichtig ist, folgt nicht automatisch, dass es als absolutes 
oder vorrangiges Menschenrecht gegen jedes andere betroffene Leben durchgesetzt werden dürfte.



Der Menschenrechtsbegriff verliert an Schärfe, wenn er nicht mehr reserviert bleibt für 
fundamentale Schutzgüter, sondern zunehmend jede politisch erwünschte Freiheitsposition in seine 
Sphäre aufnimmt. Dann wird aus dem Begriff kein Schutzschild gegen Unrecht mehr, sondern ein 
sprachlicher Verstärker für fast alles, was man besonders energisch durchsetzen möchte.

Gerade das geschieht beim behaupteten „Recht auf Abtreibung“. Die Forderung lautet nicht bloß: 
Frauen sollen entlastet, geschützt und unterstützt werden. Sie lautet vielmehr: Diese spezifische 
Form der Konfliktlösung soll als menschenrechtlich geboten gelten, und jeder Widerspruch soll sich 
damit möglichst außerhalb des moralisch Zulässigen befinden. Das ist keine bloße Argumentation. 
Das ist eine Machttechnik des Diskurses.

5.7 Das Lebensrecht ist im Zweifel das schwerere Gut – und 
genau deshalb wird es sprachlich verdrängt
Je deutlicher sichtbar wird, dass hier nicht nur Freiheits-, sondern auch Lebensfragen berührt sind, 
desto nötiger wird aus Sicht der Abtreibungsbefürworter die begriffliche Flucht in weit auslegbare 
Rechtekataloge. Denn solange der Konflikt offen benannt wird, lautet die Frage: Kann das 
Selbstbestimmungsinteresse eines Menschen das Lebensrecht eines anderen so vollständig 
verdrängen, dass dessen Tötung als Freiheitsausübung erscheint?

Diese Frage ist unangenehm. Also wird sie vermieden.

Stattdessen spricht man von Versorgungslücken, reproduktiver Gesundheitsgerechtigkeit, 
Zugänglichkeit, Selbstbestimmung, Würde und Gleichstellung. All diese Begriffe haben ihren 
legitimen Platz. Nur ändert das nichts daran, dass die konkrete Handlung, um die es geht, nach 
dieser Argumentationslinie die Beendigung ungeborenen menschlichen Lebens ist. Gerade weil das 
schwer zu verteidigen ist, wird die Debatte bevorzugt in eine Sprache überführt, in der das 
eigentliche Objekt der Handlung fast vollständig verschwindet.

Die Formel „reproduktive Rechte“ ist daher so erfolgreich, weil sie den Konflikt nicht löst, sondern 
elegant umetikettiert.

5.8 Reproduktive Freiheit endet dort, wo Reproduktion bereits 
stattgefunden hat
Der vielleicht präziseste Einwand gegen die inflationäre Rede von „reproduktiven Rechten“ lautet 
daher: Reproduktive Freiheit betrifft vor allem die Entscheidung, ob und unter welchen 
Bedingungen Fortpflanzung erfolgen soll. Ist jedoch bereits ein neues menschliches Leben 
entstanden, dann befindet man sich nicht mehr in einem rein präventiven Freiheitsraum, sondern in 
einem Konflikt nach Eintritt der Tatsache.

Das ist entscheidend.

Vor der Zeugung kann von Verhütung, sexueller Entscheidung, Familienplanung und 
Fortpflanzungsfreiheit gesprochen werden. Nach der Zeugung verschiebt sich die Lage. Dann geht 
es nicht mehr nur um Freiheit zur Entscheidung, sondern auch um Verantwortung gegenüber dem 
Ergebnis dieser Entscheidung. Wer beides zusammenwirft, verwischt die Grenze zwischen 
Prävention und Eliminierung.



Daher gilt: Ein Recht, nicht schwanger werden zu wollen, ist logisch etwas anderes als ein Recht, 
nach eingetretener Schwangerschaft das bereits entstandene Leben zu töten. Der Begriff 
„reproduktive Rechte“ verschleiert diese Differenz, indem er beides unter eine freundliche 
gemeinsame Überschrift stellt. Freundlich formuliert: Das ist begrifflich ambitioniert. Weniger 
freundlich: Es ist ein semantischer Schmuggelvorgang.

5.9 Die Folge: Was ursprünglich als Schutzsprache gedacht 
war, wird zur Legitimationssprache
Menschenrechte sind ursprünglich Schutzsprache gegen Machtmissbrauch. Im Abtreibungsdiskurs 
werden sie zunehmend zu Legitimationssprache für einen höchst umstrittenen Eingriff gegenüber 
dem ungeborenen Leben.

Das ist der eigentliche Missbrauch.

Nicht, weil Frauenrechte unwichtig wären. Nicht, weil Freiheit und Würde der Frau relativiert 
werden sollten. Sondern weil hier mit dem Prestige des Menschenrechtsbegriffs eine moralisch 
umkämpfte Handlung in den Status des quasi Unhinterfragbaren erhoben werden soll. Wer dann 
noch widerspricht, erscheint nicht mehr als jemand mit einer anderen ethischen Position, sondern 
als Gegner der Menschenrechte. Genau das ist der Zweck der Übung.

Der Begriff wird also nicht mehr verwendet, um einen offenen Konflikt zu klären, sondern um ihn 
diskursiv zu schließen. Das ist politisch effizient, philosophisch aber unleidlich genug, um es ein 
letztes Mal gebührend zu verabschieden.

5.10 Ergebnis des Kapitels
Die Berufung auf „reproduktive Rechte“ ist in der Abtreibungsdebatte häufig weniger eine präzise 
rechtliche Begründung als ein rhetorischer Versuch, einen höchst strittigen Vorgang mit der 
Autorität des Menschenrechtsvokabulars zu adeln.

Das Recht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung kann sinnvoll Verhütung, Schutz vor 
Zwang, freie Familienplanung und Zugang zu medizinischer Versorgung umfassen. Daraus folgt 
jedoch nicht automatisch ein Recht, bereits entstandenes ungeborenes menschliches Leben zu töten. 
Genau dieser Übergang wird regelmäßig behauptet, aber selten sauber begründet.

Der Missbrauch beginnt dort, wo offene politische Formeln zu absoluten Rechtsansprüchen 
aufgeblasen, Kollisionen mit dem Lebensrecht des Ungeborenen sprachlich unsichtbar gemacht und 
Widerspruch gegen Abtreibung als menschenrechtsfeindlich etikettiert wird. Das ist keine Klärung 
der Debatte, sondern ihre ideologische Vorentscheidung.

Am Ende bleibt festzuhalten: Nicht alles, was unter dem Banner „reproduktiver Rechte“ segelt, ist 
deshalb schon ein Menschenrecht. Und nicht jedes behauptete Freiheitsrecht kann den moralischen 
Ernst der Frage aushebeln, ob hier nicht in Wahrheit ein bereits entstandenes menschliches Leben 
beseitigt wird.



Kapitel 6: Die Behauptung, Menschenrechte 
begännen erst mit der Geburt

6.1 Die bequeme Grenzlinie
Eine der merkwürdigsten Behauptungen im gesamten Abtreibungsdiskurs lautet, Menschenrechte 
begännen erst mit der Geburt. Diese These hat einen offenkundigen Vorteil: Sie verschiebt die 
gesamte Frage des Lebensschutzes an einen Zeitpunkt, der äußerlich klar erkennbar, juristisch 
einfach handhabbar und politisch bequem ist. Vor der Geburt soll der Mensch demnach noch kein 
Träger voller Rechte sein; nach der Geburt plötzlich schon.

Gerade diese Bequemlichkeit ist aber das Problem.

Denn die Geburt ist kein Vorgang, bei dem aus einem Nicht-Menschen ein Mensch wird. Es handelt 
sich um einen Ortswechsel, nicht um eine Wesensverwandlung. Das Kind ist wenige Minuten vor 
der Geburt biologisch dasselbe Wesen wie wenige Minuten danach. Es hat nicht plötzlich ein neues 
Genom, kein neues Sein, kein neues Menschsein. Es befindet sich lediglich nicht mehr im 
Mutterleib, sondern außerhalb von ihm.

Wer also behauptet, mit diesem Moment beginne erst der volle moralische oder menschenrechtliche 
Status, muss erklären, warum ein bloßer Ortswechsel einen derart radikalen Statussprung 
rechtfertigen soll. Genau diese Erklärung bleibt regelmäßig aus. Stattdessen wird die Geburt zur 
symbolischen Grenzlinie erhoben, weil sie praktisch ist. Praktikabilität ist jedoch noch kein 
Wahrheitsbeweis.

6.2 Geburt ist kein moralischer Schöpfungsakt
Die Vorstellung, dass die Geburt den Beginn des Menschenrechtsschutzes markieren soll, behandelt 
diesen Vorgang beinahe so, als habe er selbst schöpferische Kraft. Vorher soll da ein Wesen ohne 
eigene Rechte sein, nachher plötzlich ein Rechtsträger von Würde, Schutz und Unverletzlichkeit.

Das überzeugt nicht.

Die Geburt verändert Lebensumstände, Abhängigkeiten und medizinische Rahmenbedingungen. Sie 
verändert aber nicht die Identität des Kindes. Ein Frühchen in der 24. Woche, das mit enormem 
medizinischem Aufwand außerhalb des Mutterleibs am Leben gehalten wird, soll ein Rechtsträger 
sein. Ein gleich altes Kind im Uterus, das biologisch identisch ist, soll diesen Status angeblich noch 
nicht haben. Diese Unterscheidung ist kaum aus dem Wesen des Kindes begründbar. Sie hängt 
allein daran, wo es sich befindet.

Damit wird der moralische Status nicht an das Kind selbst geknüpft, sondern an seine Adresse. Das 
ist bemerkenswert dünn für eine Frage, bei der es um Leben und Tod geht.

6.3 Ein Ortswechsel erzeugt keine Menschenwürde
Menschenwürde ist kein Grenzübertrittsstempel. Sie entsteht nicht dadurch, dass ein Kind den 
Geburtskanal passiert oder per Kaiserschnitt aus dem Uterus gehoben wird. Wäre es anders, müsste 



man ernsthaft behaupten, dass ein und dasselbe Wesen wenige Minuten vor der Entbindung noch 
getötet werden dürfe, wenige Minuten danach aber unantastbar sei. Genau diese Konsequenz zeigt 
die Schwäche der These.

Denn wenn sich die Schutzwürdigkeit nicht aus der Natur des Wesens, sondern aus seiner 
räumlichen Position ergibt, dann wird die Grenze rein äußerlich. Das Kind wäre dann nicht deshalb 
schützenswert, weil es Mensch ist, sondern weil es erfolgreich den Standort gewechselt hat. Das ist 
keine Ethik, sondern Geografie mit Todesfolge.

Gerade daran zeigt sich der Denkfehler: Die Geburt mag rechtstechnisch relevant sein, weil sie 
Urkunden, Personenstandsregister und staatsbürgerliche Zuordnungen erleichtert. Daraus folgt aber 
nicht, dass sie auch den Beginn der eigentlichen Menschenwürde markiert. Verwaltung ist nicht 
Ontologie.

6.4 Die verborgene Logik: Schutz bekommt, wer sichtbar und 
durchsetzungsfähig ist
Hinter der Behauptung, Menschenrechte begännen erst mit der Geburt, verbirgt sich noch ein 
weiterer Gedanke, der selten offen ausgesprochen wird, aber mitschwingt: Vor der Geburt ist das 
Kind noch nicht eigenständig genug, nicht sichtbar genug, nicht sozial präsent genug und vor allem 
nicht in der Lage, seine Rechte selbst geltend zu machen. Es ist daher politisch und praktisch 
leichter, es aus dem Kreis voller Schutzträger auszuschließen.

Das ist jedoch kein moralisches Argument, sondern eher ein Hinweis darauf, wie wehrlose Wesen 
typischerweise behandelt werden, wenn ihre Interessen mit denen Stärkerer kollidieren.

Denn worauf läuft die These am Ende hinaus? Dass der Fötus gerade deshalb getötet werden darf, 
weil er klein, unsichtbar, stimmlos und völlig abhängig ist. Er kann sich nicht artikulieren, nicht 
fliehen, nicht widersprechen, keine Petition einbringen, kein Kamerateam bestellen und keine 
Verfassungsklage verfassen. Also soll er vorläufig auch kein voller Träger des Lebensschutzes sein.

Das ist kein Ruhmesblatt moderner Moral. Es ist vielmehr die erstaunlich kalte Logik, Schutz genau 
dort zu verweigern, wo Wehrlosigkeit am vollständigsten ist.

6.5 Rechte hängen nicht von Durchsetzungsfähigkeit ab
Ein Mensch besitzt Rechte nicht deshalb, weil er sie einklagen, verteidigen oder lautstark einfordern 
kann. Rechte hängen nicht an Schlagkraft, Bewusstseinsschärfe oder organisatorischer 
Selbstvertretung.

Ein Neugeborenes kann seine Rechte nicht verteidigen. Ein schwer behinderter Mensch kann es 
unter Umständen nicht. Ein komatöser Patient ebenso wenig. Trotzdem verlieren sie dadurch nicht 
ihren Anspruch auf Schutz. Gerade das Wesen von Rechten besteht darin, dass sie auch denjenigen 
zukommen, die nicht stark genug sind, sie selbst zu sichern.

Wer also sagt, vor der Geburt gebe es noch keine Menschenrechte, macht die Schutzwürdigkeit 
eines Menschen letztlich davon abhängig, ob er sich bereits als sozial sichtbare Person behaupten 
kann. Das ist ein höchst fragwürdiger Maßstab. Er würde, konsequent weitergedacht, auch nach der 
Geburt erhebliche Kollateralschäden verursachen.



Der Lebensschutz beginnt sinnvollerweise nicht dort, wo jemand laut genug ist, ihn einzufordern, 
sondern dort, wo jemand seiner Natur nach Träger dieses Schutzes ist.

6.6 Die Geburt als juristische Schwelle ist etwas anderes als 
die Geburt als moralische Schwelle
Zur Genauigkeit gehört: Es gibt gute Gründe, warum Rechtsordnungen an die Geburt bestimmte 
formale Folgen knüpfen. Staatsbürgerschaft, Eintragung in Register, volle Rechtsfähigkeit in 
bestimmten technischen Sinnzusammenhängen, Verfahrensfragen und ähnliche Materien lassen sich 
ab der Geburt klar und einheitlich handhaben. Dagegen ist wenig einzuwenden.

Der Fehler beginnt dort, wo aus einer juristisch-praktischen Schwelle eine moralisch absolute 
Schwelle gemacht wird.

Dass das Recht aus Gründen der Handhabbarkeit bestimmte Folgen an die Geburt knüpft, beweist 
nicht, dass vorher keinerlei schutzwürdiges menschliches Leben vorliegt. Sonst würde man aus 
einer verwaltungstechnischen Markierung eine Aussage über das Wesen des Menschen machen. 
Das wäre ungefähr so sauber, wie aus der Volljährigkeit abzuleiten, ein Siebzehnjähriger sei noch 
kein Mensch mit Würde, sondern bloß ein halbfertiger Vorentwurf.

Formale Rechtsgrenzen können sinnvoll sein. Sie dürfen nur nicht mit dem Ursprung des 
moralischen Wertes verwechselt werden.

6.7 Das Kontinuitätsproblem kehrt hier mit voller Wucht 
zurück
Bereits im Zusammenhang mit dem „Zellhaufen“-Argument zeigte sich, dass menschliche 
Entwicklung kontinuierlich verläuft und keine plötzlichen Wesenssprünge kennt. Genau dieses 
Problem trifft auch die These vom Beginn der Menschenrechte mit der Geburt.

Zwischen dem späten Fötus unmittelbar vor der Entbindung und dem Neugeborenen unmittelbar 
danach liegt kein qualitativer Sprung im Menschsein. Es liegt ein zeitlicher und räumlicher 
Übergang. Wer dennoch behauptet, mit der Geburt beginne plötzlich ein vollständig neuer 
moralischer Status, muss einen Grund benennen, der stärker ist als bloße Anschaulichkeit oder 
Rechtspraktikabilität.

Ein solcher Grund ist schwer zu finden.

Denn die relevanten Eigenschaften – genetische Identität, organische Einheit, 
Entwicklungsrichtung, Zugehörigkeit zur menschlichen Spezies – liegen bereits vor der Geburt vor. 
Wenn also das Neugeborene Träger von Würde und Recht ist, dann muss erklärt werden, warum das 
Kind wenige Minuten zuvor angeblich keiner war. Gerade diese Erklärung gelingt nicht 
überzeugend, ohne in Willkür zu verfallen.

6.8 Die eigentliche Pointe: Die Geburt markiert Sichtbarkeit, 
nicht Menschwerdung
Warum also hält sich die Vorstellung, Menschenrechte begännen erst mit der Geburt, so hartnäckig? 
Weil die Geburt gesellschaftlich einen dramatischen Sichtbarkeitswechsel markiert. Das Kind tritt 



in den Raum der Öffentlichkeit, wird gesehen, benannt, gewogen, gehalten, registriert und sozial 
wahrgenommen. Es wird vom verborgenen zum sichtbaren Menschen.

Aber Sichtbarkeit ist nicht dasselbe wie Sein.

Die moralische Gefahr liegt gerade darin, Sichtbarkeit mit Schutzwürdigkeit zu verwechseln. Wer 
nur den schützt, den er schon sehen, hören, fotografieren oder in die Arme nehmen kann, baut 
seinen Lebensschutz nach Reichweite der menschlichen Emotion. Das ist psychologisch 
verständlich, ethisch aber kein belastbarer Maßstab.

Der Wert eines Menschen hängt nicht davon ab, wie präsent er für Außenstehende ist. Sonst wären 
alle verborgenen, abhängigen und stillen Menschen in ihrem Schutzstatus grundsätzlich gefährdet.

6.9 Die Konsequenz der Gegenthese wäre erschreckend
Nimmt man die Behauptung ernst, Menschenrechte begännen erst mit der Geburt, dann bedeutet 
das im Kern: Vorher gibt es zwar menschliches Leben im biologischen Sinne, aber keinen 
vollwertigen Anspruch, nicht getötet zu werden. Das wiederum heißt nichts anderes, als dass die 
Tötung vorgeburtlichen Lebens deshalb zulässig sein soll, weil dieses Leben noch nicht im Kreis 
der wirksam geschützten Personen angekommen ist.

Genau hier zeigt sich die ganze Härte der Position. Sie sagt nicht etwa: Das ungeborene Kind sei 
kein menschliches Wesen. Das ist biologisch kaum haltbar, jedenfalls in späteren Stadien völlig 
unvertretbar — gestrichen, also: völlig unhaltbar. Sie sagt vielmehr: Es sei ein menschliches Wesen, 
aber eben noch keines mit denselben Rechten. Warum nicht? Weil es noch nicht geboren ist. Und 
warum ist die Geburt entscheidend? Weil das Recht es so setzt.

Damit dreht sich die Begründung im Kreis. Rechte beginnen mit der Geburt, weil wir sie dort 
beginnen lassen. Das ist kein ethisches Argument, sondern ein normativer Selbstverweis.

6.10 Ergebnis des Kapitels
Die Behauptung, Menschenrechte begännen erst mit der Geburt, hält einer präzisen Prüfung nicht 
stand. Die Geburt ist kein Akt der Menschwerdung, sondern ein Ortswechsel im Verlauf bereits 
bestehenden menschlichen Lebens. Das Kind ist vor und nach der Geburt dasselbe Wesen. Wer ihm 
erst ab dem Verlassen des Mutterleibs volle Schutzwürdigkeit zusprechen will, macht seinen 
moralischen Status von einer räumlichen Schwelle abhängig, nicht von seiner Natur.

Eine solche Grenzziehung ist praktisch handhabbar, aber ethisch schwach. Sie schützt nicht deshalb 
ab Geburt, weil dort plötzlich Würde entsteht, sondern weil dort Sichtbarkeit, soziale Präsenz und 
rechtliche Erfassbarkeit zunehmen. Gerade das ist jedoch kein tragfähiger Grund, einem noch 
ungeborenen Menschen den Schutz zu verweigern.

Am Ende läuft die These daher auf einen unbequemen, aber klaren Gedanken hinaus: Vor der 
Geburt soll Tötung zulässig sein, weil das betroffene menschliche Leben noch zu wehrlos, zu 
unsichtbar und zu abhängig ist, um voll zu zählen. Genau das macht die Position nicht modern oder 
aufgeklärt, sondern vor allem eines: moralisch sehr viel fragwürdiger, als ihre nüchterne Sprache 
vermuten lässt.



Kapitel 7: „Reproduktivmedizinische 
Selbstbestimmung“ – wenn Verhütung, 
Therapie und Tötung sprachlich in einen Topf 
geworfen werden

7.1 Der Begriff klingt sachlich und verschleiert gerade 
dadurch den Kern
Die Formel der „reproduktivmedizinischen Selbstbestimmung“ wirkt technischer, nüchterner und 
vernünftiger als die üblichen Parolen. Genau darin liegt ihre politische Nützlichkeit. Denn der 
Begriff erweckt den Eindruck, es gehe bloß um medizinische Dienstleistungen rund um 
Fruchtbarkeit, Verhütung, Schwangerschaft, Geburt und Gesundheitsversorgung. In der Praxis wird 
darunter jedoch oft etwas sehr Unterschiedliches zusammengebunden: Verhütung, 
Sterilitätsbehandlung, Schwangerschaftsbetreuung, Geburtshilfe, Notfallkontrazeption und eben 
auch Abtreibung.

Das Problem springt ins Auge: Diese Dinge sind nicht dasselbe.

Es macht einen grundlegenden Unterschied, ob eine Befruchtung verhindert wird, ob eine Krankheit 
behandelt wird oder ob ein bereits entstandenes ungeborenes menschliches Leben beendet wird. 
Wer all dies unter „reproduktionsmedizinische Versorgung“ oder „reproduktive Selbstbestimmung“ 
zusammenfasst, klärt nicht, sondern nivelliert. Die moralisch entscheidende Differenz verschwindet 
unter einem Oberbegriff, der absichtlich so breit gewählt ist, dass die heikelste Handlung im 
Schatten der unstrittigeren mitlaufen kann.

Das ist strategisch klug. Denn wer gegen „medizinische Selbstbestimmung“ argumentieren soll, 
steht kommunikativ sofort so da, als wolle er Frauen ärztliche Versorgung verwehren. Genau das ist 
der Trick: Der eigentliche Streitgegenstand wird nicht offen benannt, sondern in einem freundlich 
klingenden Sammelbegriff verpackt.

7.2 Verhütung und Abtreibung sind nicht identisch
Eine der gröbsten Verwischungen in diesem Feld besteht darin, Verhütung und Abtreibung 
begrifflich oder moralisch so zu behandeln, als seien sie bloß zwei Varianten derselben 
reproduktiven Freiheit.

Das ist falsch.

Verhütung zielt darauf ab, die Entstehung eines neuen menschlichen Lebens zu verhindern. 
Abtreibung beendet ein bereits entstandenes menschliches Leben, jedenfalls nach der hier zugrunde 
gelegten Argumentation. Das ist kein bloßer Unterschied im Zeitpunkt, sondern ein Unterschied in 
der Art der Handlung. Vor der Zeugung gibt es noch keinen individuellen Embryo. Nach der 
Zeugung gibt es ihn. Wer beides gleichstellt, verwischt genau jene Schwelle, an der aus Prävention 
Beseitigung wird.



Gerade deshalb ist es irreführend, wenn unter dem Dach der „reproduktiven Selbstbestimmung“ für 
Kondom, Pille, Spirale, Fruchtbarkeitsbehandlung und Schwangerschaftsabbruch stillschweigend 
dieselbe moralische Logik behauptet wird. Das eine betrifft die Vermeidung des Entstehens, das 
andere die Beendigung des bereits Entstandenen. Dass beides irgendwie mit Fortpflanzung zu tun 
hat, reicht für eine Gleichsetzung nicht aus.

Der gemeinsame thematische Rahmen ersetzt keine moralische Vergleichbarkeit.

7.3 Medizinische Einbettung ersetzt keine ethische 
Begründung
Ein weiterer Kunstgriff besteht darin, Abtreibung durch ihre Einbettung in den medizinischen 
Bereich wie eine gewöhnliche Gesundheitsleistung erscheinen zu lassen. Sobald die Handlung in 
der Sprache von Versorgung, Eingriff, Behandlungsstandard und klinischer Zuständigkeit 
daherkommt, soll sie nach Möglichkeit wie ein regulärer Bestandteil medizinischer Autonomie 
wirken.

Doch Medizin macht eine Handlung nicht schon deshalb ethisch unproblematisch, weil sie in einer 
Praxis oder Klinik stattfindet.

Nicht jede ärztlich durchgeführte Maßnahme ist bereits Therapie im eigentlichen Sinn. Therapie 
bedeutet normalerweise, eine Krankheit zu behandeln, eine Funktionsstörung zu beheben, Leiden zu 
lindern oder Gesundheit wiederherzustellen. Schwangerschaft ist im Regelfall aber keine Krankheit. 
Sie kann belastend, riskant und medizinisch begleitungsbedürftig sein, aber sie wird nicht dadurch 
pathologisch, dass sie unerwünscht ist.

Wird der Schwangerschaftsabbruch daher als „reproduktive Gesundheitsleistung“ etikettiert, dann 
verschiebt sich der Blick. Was eigentlich begründet werden müsste – warum die Beendigung 
ungeborenen Lebens zulässig sein soll –, wird in den Duktus medizinischer Routine überführt. Die 
Handlung soll dadurch weniger wie ein schwerer ethischer Konflikt und mehr wie eine normale 
Versorgungssituation erscheinen. Das mag kommunikativ wirksam sein, ersetzt aber keine 
moralische Rechtfertigung.

7.4 Das Kind ist kein Tumor
Hier liegt ein besonders zentraler Punkt.

In der Logik mancher Formulierungen wird das ungeborene Kind faktisch wie ein pathologischer 
Fremdkörper behandelt: als zu entfernende Belastung, als physiologischer Störfaktor, als Problem 
im Organismus der Frau, das unter medizinischer Selbstbestimmung beseitigt werden dürfe. 
Strukturell nähert sich diese Denkweise der Vorstellung an, man habe es mit etwas Krankhaftem zu 
tun, das entfernt werden müsse, weil es Beschwerden verursacht.

Genau das ist der Fehler.

Ein Tumor ist ein krankhafter Vorgang des Körpers. Ein ungeborenes Kind ist dagegen ein eigener 
menschlicher Organismus mit eigener genetischer Identität, eigener Entwicklung und eigener 
innerer Zielgerichtetheit. Es ist nicht „wie ein Krebs“, bloß weil seine Existenz Belastungen mit 
sich bringt. Belastung ist kein Maßstab dafür, ob etwas krankhaft, wertlos oder tötbar ist.



Wenn also unter „reproduktivmedizinischer Selbstbestimmung“ so argumentiert wird, als könne 
man eine Schwangerschaft medizinisch ähnlich behandeln wie die Entfernung eines pathologischen 
Befundes, dann liegt darin nicht bloß eine sprachliche Ungenauigkeit. Es ist eine tiefgreifende 
Verzerrung des Gegenstands. Ein Kind ist nicht deshalb eine Krankheit, weil es ungelegen kommt.

7.5 Der semantische Trick: Aus Konflikt wird Behandlung
Die sprachliche Operation verläuft meist nach demselben Muster:

• Aus Zeugung wird ein „reproduktives Ereignis“.

• Aus Schwangerschaft wird eine „medizinische Lage“.

• Aus dem ungeborenen Kind wird „Schwangerschaftsgewebe“, „Inhalt“ oder 
„Schwangerschaftsmaterial“.

• Aus der Tötung wird ein „Eingriff“ oder eine „Versorgungsleistung“.

• Aus einem moralischen Konflikt wird eine Frage des Zugangs zu Gesundheitssystemen.

So wird aus einem ethisch hochbelasteten Sachverhalt ein technisch-medizinischer Vorgang. Das 
klingt modern, sachlich und entemotionalisiert. Tatsächlich wird hier aber nichts aufgeklärt, sondern 
die entscheidende Frage weichgezeichnet. Die Tötung wird nicht widerlegt, sondern in 
Verwaltungs- und Fachsprache verpackt.

Genau das ist die eigentliche Funktion des Begriffs „reproduktivmedizinische Selbstbestimmung“ 
in seiner ideologischen Verwendung: Er soll den Eindruck erzeugen, jede Beschränkung der 
Abtreibung sei ein irrationaler Eingriff in eine normale Gesundheitsleistung. Damit erscheint der 
Gegner nicht mehr als jemand, der das Leben des Ungeborenen schützen will, sondern als jemand, 
der Frauen medizinische Hilfe verweigert. Das ist diskursstrategisch wirkungsvoll und sachlich 
schief.

7.6 Selbstbestimmung gilt – aber nicht grenzenlos gegenüber 
einem zweiten Leben
Selbstverständlich haben Menschen das Recht, medizinische Behandlungen zu wählen oder 
abzulehnen. Sie dürfen sich beraten lassen, Verhütungsmittel nutzen, Fruchtbarkeitsbehandlungen in 
Anspruch nehmen oder Eingriffe an ihrem eigenen Körper vornehmen lassen. All das gehört 
grundsätzlich in den Bereich persönlicher Autonomie.

Nur folgt daraus eben nicht, dass jede medizinisch mögliche Handlung automatisch durch dieselbe 
Autonomie gedeckt wäre, wenn sie das Leben eines anderen betrifft.

Genau hier verläuft die entscheidende Grenze. Sobald nicht mehr nur der eigene Organismus 
betroffen ist, sondern ein eigenständiges menschliches Leben, reicht der bloße Verweis auf 
„Selbstbestimmung“ nicht mehr aus. Sonst könnte jede Handlung mit massiver Drittwirkung unter 
Berufung auf Körperautonomie gerechtfertigt werden, solange sie unter ärztlicher Aufsicht und mit 
sterilen Instrumenten erfolgt. Das wäre keine ernsthafte Ethik, sondern eine sehr saubere Form der 
Verdrängung.



7.7 Die Gleichsetzung mit anderen 
reproduktionsmedizinischen Themen dient der Entschärfung
Ein Grund, warum Abtreibung so gern gemeinsam mit Verhütung, IVF, Pränataldiagnostik und 
gynäkologischer Versorgung unter einem Oberbegriff geführt wird, liegt auf der Hand: Die 
umstrittenste Handlung profitiert vom Ansehen der weniger umstrittenen.

Wer für Zugang zu Verhütung, gegen Zwangssterilisation, für gute Schwangerschaftsmedizin und 
für seriöse gynäkologische Versorgung eintritt, soll psychologisch dazu bewegt werden, auch den 
Schwangerschaftsabbruch als selbstverständlich zu akzeptieren. Dabei handelt es sich in Wahrheit 
um unterschiedliche Kategorien von Handlungen mit unterschiedlichen moralischen und rechtlichen 
Voraussetzungen.

Die Bündelung erzeugt damit einen Mitnahmeeffekt. Weil vieles im Paket plausibel ist, soll alles 
plausibel wirken. Das ist kein sauberer Gedankengang, sondern eine Form begrifflicher Tarnung.

7.8 Der gemeinsame Bezug zur Fortpflanzung macht 
Handlungen nicht moralisch gleichartig
Der zentrale Einwand lässt sich einfach formulieren: Nicht alles, was mit Fortpflanzung zu tun hat, 
ist deshalb moralisch gleich zu behandeln.

• Verhütung verhindert Zeugung.

• Schwangerschaftsmedizin begleitet bestehendes Leben.

• Geburtshilfe schützt Mutter und Kind.

• Therapie behandelt Krankheit.

• Abtreibung beendet ungeborenes Leben.

Dass all diese Themen im selben medizinischen Umfeld vorkommen können, sagt über ihre 
moralische Gleichrangigkeit nahezu nichts aus. Die Kategorie „reproduktionsmedizinisch“ ist eine 
sachliche Sammelbezeichnung. Sie ist keine ethische Rechtfertigung.

Gerade deshalb ist Vorsicht geboten, wenn aus der bloßen Einordnung in ein medizinisches 
Fachgebiet ein Freiheitsrecht mit quasi automatischer Legitimation konstruiert wird. Die 
Zugehörigkeit zum selben Oberbegriff ersetzt nicht die Prüfung des konkreten Handelns. Sonst 
wäre jede Maßnahme in der Chirurgie schon deshalb moralisch gleichwertig, weil eben alles 
chirurgisch ist.

7.9 Die eigentliche Pointe: Technische Sprache soll die Härte 
der Handlung verbergen
Am Ende geht es um mehr als um Begriffe. Es geht um die Funktion dieser Begriffe.

„Reproduktivmedizinische Selbstbestimmung“ klingt nach Autonomie, Wissenschaft, Gesundheit 
und rationaler Ordnung. Gerade deshalb ist die Formel so attraktiv. Sie erlaubt es, Abtreibung in 
eine Reihe mit unproblematischeren oder jedenfalls anders gelagerten medizinischen Maßnahmen 
zu stellen und dadurch ihre moralische Eigenart zu verwischen.



Der Preis dieser sprachlichen Eleganz ist jedoch hoch: Das ungeborene Kind verschwindet aus dem 
Blick. Aus einem Konflikt zwischen der Selbstbestimmung der Frau und dem Lebensanspruch des 
ungeborenen Menschen wird eine Frage medizinischer Verfügbarkeit. Der eigentliche Gegenstand 
wird also nicht offen verteidigt, sondern in Fachsprache aufgelöst.

Das ist der Kern der Kritik: Der Begriff dient weniger der Klarheit als der Entschärfung.

7.10 Warum Abtreibung erst recht keine Kassenleistung sein 
kann
Wenn Abtreibung – wie in diesem Kapitel dargelegt – weder mit Verhütung noch mit Therapie noch 
mit gewöhnlicher reproduktionsmedizinischer Versorgung gleichgesetzt werden kann, dann folgt 
daraus in logischer Konsequenz noch ein weiterer Punkt: Sie kann erst recht nicht ohne Weiteres als 
Kassenleistung behandelt werden.

Die gesetzliche Krankenversicherung dient ihrem Wesen nach der Behandlung von Krankheiten, 
der Linderung von Leiden, der medizinischen Begleitung gesundheitlicher Risiken und der 
Sicherstellung notwendiger Versorgung. Genau darin liegt ihre Legitimation. Sie ist kein Instrument 
zur Finanzierung beliebiger Eingriffe, nur weil diese medizinisch durchgeführt werden. Sonst 
müsste alles, was in einer Klinik stattfindet, automatisch zum Gegenstand solidarischer 
Beitragsfinanzierung werden. Das ist ersichtlich nicht der Fall.

Gerade bei der Abtreibung wäre die Aufnahme als Regelleistung daher von besonderer Brisanz. 
Denn wer sie als Kassenleistung definiert, erklärt sie damit nicht bloß für verfügbar, sondern 
zugleich für sozialversicherungsrechtlich normale, legitime und solidarisch zu tragende 
Gesundheitsversorgung. Das ist weit mehr als eine technische Finanzierungsfrage. Es ist eine 
staatliche und gesellschaftliche Wertungsentscheidung.

Wenn aber der Schwangerschaftsabbruch gerade nicht bloß eine therapeutische Maßnahme ist, 
sondern die gezielte Beendigung ungeborenen menschlichen Lebens, dann würde die 
Solidargemeinschaft damit nicht Krankheit behandeln, sondern die Beseitigung eines menschlichen 
Lebens finanzieren. Genau das kann nicht Sinn einer Krankenversicherung sein.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Die Kassenfinanzierung erzeugt den Anschein medizinischer und 
moralischer Neutralität, wo in Wahrheit ein fundamentaler ethischer Konflikt besteht. Was von der 
Kasse bezahlt wird, erscheint im öffentlichen Bewusstsein leicht als normale, notwendige, 
regelhafte Gesundheitsleistung. Auf diese Weise würde die ethische Sonderstellung der Abtreibung 
administrativ eingeebnet. Aus einem hoch umstrittenen Vorgang würde ein standardisierter 
Versorgungsposten. Gerade das wäre eine besonders weitreichende Form begrifflicher 
Entschärfung.

Auch gegenüber den Beitragszahlern ist dies nicht belanglos. Die gesetzliche Krankenversicherung 
beruht auf Zwangssolidarität. Wer Beiträge entrichtet, tut dies nicht freiwillig für beliebige 
politische oder moralische Projekte, sondern zur Sicherung notwendiger medizinischer Versorgung. 
Die Finanzierung eines Eingriffs, den ein erheblicher Teil der Bevölkerung aus schwerwiegenden 
ethischen Gründen als Tötung ungeborenen menschlichen Lebens ansieht, überschreitet daher eine 
heikle Grenze. Der Staat würde nicht nur etwas dulden, sondern es aktiv aus gemeinschaftlich 
erzwungenen Mitteln unterstützen.



Damit ist die Sache klar: Wenn Abtreibung weder Verhütung noch Therapie noch bloße 
Gesundheitsvorsorge ist, sondern ein Eingriff mit eigener, schwerwiegender moralischer Qualität, 
dann fehlt auch die Grundlage, sie als reguläre Kassenleistung zu behandeln. Was bereits ethisch 
nicht neutral ist, darf nicht durch sozialversicherungsrechtliche Normalisierung künstlich neutral 
gemacht werden.

Am Ende bleibt daher festzuhalten: Gerade weil Abtreibung kein gewöhnlicher medizinischer 
Vorgang ist, kann sie nicht folgerichtig als gewöhnliche solidarisch zu finanzierende 
Gesundheitsleistung gelten. Ihre Einordnung als Kassenleistung wäre nicht bloß Finanzierung, 
sondern staatlich organisierte Normalisierung eines Vorgangs, dessen moralische Legitimität gerade 
bestritten wird.

7.11 Ergebnis des Kapitels
Die Berufung auf „reproduktivmedizinische Selbstbestimmung“ verschleiert häufig den 
eigentlichen Streitpunkt, statt ihn offenzulegen. Sie stellt Verhütung, medizinische Versorgung, 
therapeutische Maßnahmen und Schwangerschaftsabbruch unter einen gemeinsamen Begriff und 
erzeugt so den Eindruck, es handle sich bloß um Varianten desselben Selbstbestimmungsrechts.

Genau das trifft nicht zu.

Verhütung ist nicht Abtreibung. Therapie ist nicht Tötung. Ein Kind ist kein Tumor und keine 
pathologische Gewebsveränderung, bloß weil seine Existenz belastet. Wer diese Unterschiede 
verwischt, entzieht der Debatte ihre entscheidenden Konturen und ersetzt moralische Analyse durch 
technisch klingende Verpackung.

Am Ende bleibt festzuhalten: Der Begriff der „reproduktivmedizinischen Selbstbestimmung“ kann 
im Bereich echter Selbstbestimmung über Verhütung, Behandlung und Versorgung sinnvoll sein. Er 
wird jedoch missbräuchlich, sobald er dazu dient, die gezielte Beendigung ungeborenen 
menschlichen Lebens als bloße Gesundheitsleistung oder normale Form medizinischer Autonomie 
erscheinen zu lassen.



Kapitel 8: Gewissenszwang im Krankenhaus – 
warum die Verpflichtung zur Mitwirkung an 
Abtreibungen ein autoritärer Irrweg ist

8.1 Der nächste Denkfehler: Aus „medizinische Leistung“ wird 
„Gewissen irrelevant“
Ein weiteres Argument der Abtreibungsbefürworter lautet, Krankenhauspersonal müsse zur 
Mitwirkung an Abtreibungen verpflichtet werden, weil es sich dabei schließlich um eine 
medizinische Leistung handle. Und bei medizinischen Leistungen, so die Logik, hätten persönliche 
Gewissensfragen gefälligst zurückzutreten. Wer im Gesundheitswesen arbeite, habe seine Arbeit zu 
tun.

Gerade an dieser Stelle wird das eigentliche Problem sichtbar. Denn dieses Argument setzt bereits 
voraus, was erst bewiesen werden müsste: dass Abtreibung moralisch und berufsethisch in 
derselben Kategorie steht wie andere medizinische Behandlungen. Genau das ist bestritten.

Es macht einen erheblichen Unterschied, ob ein Arzt eine Lungenentzündung behandelt, eine 
Blutung stillt, ein gebrochenes Bein versorgt oder aktiv an der Beendigung ungeborenen 
menschlichen Lebens mitwirkt. Wer diese Unterschiede einfach einebnet und alles unter „Leistung“ 
verbucht, ersetzt Ethik durch Verwaltungssprache. Der weiße Kittel soll hier nicht die Handlung 
erklären, sondern sie neutral erscheinen lassen.

Das ist der Kern der Täuschung: Nicht jede medizinisch durchgeführte Handlung ist deshalb schon 
moralisch gleichrangig. Wer das behauptet, macht aus dem Gesundheitswesen keine Heilkunst 
mehr, sondern eine bloße Vollzugsmaschine.

8.2 Gewissensfreiheit ist kein Betriebsunfall, sondern ein 
Grundrecht
Die Forderung, medizinisches Personal müsse bei Abtreibungen notfalls gegen das eigene Gewissen 
mitwirken, kollidiert nicht mit irgendeiner privaten Marotte, sondern mit einem zentralen 
Freiheitsrecht. Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention schützt ausdrücklich die 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht ist kein dekorativer Zusatz für 
Feiertagsreden, sondern Bestandteil der freiheitlichen Grundordnung. (coe.int)

Auch der Europarat hat in Resolution 1763 festgehalten, dass keine Person, kein Krankenhaus und 
keine Institution gezwungen, haftbar gemacht oder diskriminiert werden soll, weil sie sich weigert, 
an einer Abtreibung oder an Handlungen mitzuwirken, die den Tod eines Fötus oder Embryos 
verursachen könnten. Zugleich betont dieselbe Resolution, dass Staaten den Zugang zu lawful 
medical care organisieren müssen. (pace.coe.int)

Die saubere Lösung lautet also gerade nicht: Gewissen wegdrücken, System durchregieren. Die 
saubere Lösung lautet: Gewissensfreiheit schützen und Versorgung organisatorisch sicherstellen. 
Das ist ein Unterschied zwischen Rechtsstaat und ideologischer Kommandowirtschaft.

https://www.coe.int/en/web/antisemitic-anti-muslim-hatred-hate-crimes/echr?utm_source=chatgpt.com
https://pace.coe.int/files/17909/html?utm_source=chatgpt.com


8.3 Wer Gewissen nur gelten lässt, solange es nichts kostet, 
meint es mit Freiheit nicht ernst
Das ganze Argument der Gegenseite hat einen unangenehmen autoritären Unterton. Gewissen wird 
dort akzeptiert, wo es harmlos ist, privat bleibt und niemandem im Weg steht. In dem Moment aber, 
in dem Gewissen praktische Konsequenzen hat, soll es plötzlich störend, unprofessionell oder 
unzulässig sein.

Genau darin zeigt sich die eigentliche Geisteshaltung: Gewissensfreiheit ja, aber bitte nur als 
Innenausstattung. Sobald sie das Handeln beeinflusst, wird sie als Defekt behandelt.

Das ist keine liberale Haltung. Das ist die klassische Logik jeder ideologisch überhitzten 
Bewegung: Solange abweichende Überzeugungen folgenlos bleiben, werden sie geduldet; sobald 
sie im Ernstfall eine Grenze ziehen, sollen sie aus dem Berufsleben entfernt werden. Wer so 
argumentiert, will keine pluralistische Gesellschaft, sondern moralische Gleichschaltung mit 
Personaldecke.

8.4 Medizin ist nicht nur Technik, sondern immer auch Ethik
Gerade im Gesundheitswesen ist diese Vorstellung besonders unangenehm— nein: besonders 
problematisch. Denn Medizin war nie bloß Technik. Sie ist immer auch Ethik, Verantwortung und 
Gewissensentscheidung. Ärzte, Pflegekräfte und anderes medizinisches Personal treffen täglich 
Entscheidungen, die nicht rein mechanisch aus Leitlinien herausfallen. Fragen von Leben, Tod, 
Schaden, Nutzen, Würde und Zumutbarkeit sind geradezu der Stoff, aus dem Medizinethik besteht.

Wenn man nun ausgerechnet dort erklärt, bei einer Abtreibung hätten Gewissensfragen „eine 
untergeordnete Rolle“ zu spielen, dann offenbart das ein bemerkenswert instrumentelles 
Menschenbild. Das Personal soll nicht mehr als moralisch verantwortliche Person handeln, sondern 
als funktionale Verlängerung eines Systems. Es soll nicht prüfen, ob es eine Handlung mittragen 
kann, sondern bloß ausführen, was politisch oder institutionell gerade als Standard gilt.

So spricht man über Maschinen. Nicht über freie Berufe mit persönlicher Verantwortung.

8.5 Die Gleichsetzung mit gewöhnlicher Arbeit ist ein 
Kategorienfehler
„Die sollen einfach ihre Arbeit tun“ klingt volkstümlich zupackend, ist aber bei näherem Hinsehen 
ein Kategorienfehler.

Ein Arzt ist kein Fließbandarbeiter, der Schraube A in B setzt, ohne sich um Sinn und Ziel zu 
kümmern. Er trägt persönliche Verantwortung für sein Handeln. Gerade deshalb wird von ihm auch 
nicht bloß technische Kompetenz verlangt, sondern ethische Zuverlässigkeit. Dasselbe gilt für 
Pflegekräfte, Hebammen und anderes beteiligtes Personal.

Wer daher meint, Abtreibung sei nun einmal Teil des Jobs und deshalb auszuführen, sagt im 
Grunde: Das Berufsethos endet dort, wo die politische Agenda beginnt. Das ist ein erstaunlich 
dürftiges Verständnis von Professionalität. Denn wahre Professionalität besteht nicht darin, alles zu 
tun, was institutionell angefordert wird, sondern darin, Verantwortung für das eigene Tun zu 
übernehmen.



Ein medizinischer Beruf ohne Gewissensverantwortung wäre kein Heilberuf mehr, sondern ein 
Dienstleistungsapparat mit Desinfektionsmittelgeruch.

8.6 Selbst nach liberalen Berufsstandards ist Gewissensfreiheit 
nicht einfach bedeutungslos
Selbst Organisationen, die Abtreibungszugang stark betonen, streichen die Gewissensfreiheit nicht 
schlicht durch. Die World Medical Association hält fest, dass Ärzte ein Recht auf conscientious 
objection bei Abtreibungen haben; dieses Recht entbindet sie allerdings nicht davon, den Zugang zu 
lawful abortion services nicht zu blockieren, im Regelfall weiterzuverweisen und in Notfällen das 
Leben oder die Gesundheit der Frau zu schützen. (wma.net)

Auch FIGO argumentiert nicht, Gewissen existiere einfach nicht, sondern dass Verweigerung nicht 
zu Verzögerung, Blockade oder Notfallgefährdung führen dürfe; zugleich erkennt FIGO an, dass 
Anbieter wegen ihrer Überzeugungen nicht diskriminiert oder missachtet werden sollen. (figo.org)

Das ist für die hier vertretene Position in zweierlei Hinsicht aufschlussreich. Erstens zeigt es, dass 
selbst die Gegenseite das Gewissen nicht als Nullwert behandeln kann. Zweitens zeigt es aber auch, 
wo der eigentliche Streit liegt: nicht bei der Existenz des Gewissens, sondern bei dessen 
Reichweite. Gerade deshalb ist die grobe Parole „Gewissensfragen spielen untergeordnet mit, die 
sollen arbeiten“ intellektuell unterkomplex. Sie ist nicht einmal auf dem Niveau der eigenen 
internationalen Vordenker.

8.7 Zwang zur Mitwirkung wäre nicht Neutralität, sondern 
moralische Vereinnahmung
Oft wird so getan, als sei die Pflicht zur Mitwirkung Ausdruck staatlicher Neutralität. Das Gegenteil 
ist richtig.

Wenn der Staat oder ein Krankenhaus einen Arzt, eine Hebamme oder eine Pflegekraft zwingt, an 
einer Abtreibung mitzuwirken, dann verhält sich der Staat gerade nicht neutral. Er entscheidet 
vielmehr eine tiefgreifende moralische Streitfrage einseitig zulasten des Gewissens des Betroffenen. 
Er sagt damit nicht bloß: „Diese Handlung ist legal“, sondern faktisch: „Diese Handlung ist so 
unproblematisch, dass du an ihr mitzuwirken hast, selbst wenn du sie für schweres Unrecht hältst.“

Das ist keine Neutralität. Das ist moralische Vereinnahmung.

Eine pluralistische Ordnung muss mehr aushalten. Sie muss die Existenz gegensätzlicher 
Überzeugungen gerade dort respektieren, wo sie ernst gemeint sind. Sonst bleibt von Freiheit nur 
jener Teil übrig, der niemanden in der Praxis stört.

8.8 Der richtige Ausgleich: keine Blockade der Patientin, aber 
auch kein Gewissensbruch des Personals
Die tragfähige Lösung liegt daher weder in schrankenloser Verweigerung noch in schrankenlosem 
Zwang.

Der Europarat betont beides: Gewissensschutz einerseits, Sicherstellung rechtmäßiger Versorgung 
andererseits. Die Resolution 1763 fordert klare Regeln, die das Recht auf conscientious objection 

https://www.figo.org/resources/figo-statements/conscientious-objection-barrier-care?utm_source=chatgpt.com
https://www.wma.net/members-area/working-documents/201804_cs_english/?utm_source=chatgpt.com


garantieren, Patientinnen rechtzeitig informieren und weiterverweisen sowie Notfälle absichern. 
(Council of Europe Assembly) Die WMA formuliert ähnlich: Gewissensverweigerung ja, aber ohne 
Behinderung des Zugangs und mit Pflicht zum Handeln bei Lebensgefahr oder schwerer 
Gesundheitsgefährdung. (World Medical Association)

Das bedeutet: Die institutionelle Aufgabe liegt beim System, nicht in der Brechung des einzelnen 
Gewissens. Krankenhausträger und Staat müssen Versorgung so organisieren, dass legale 
Leistungen verfügbar sind, ohne einzelne Mitarbeiter zu zwingen, gegen fundamentale 
Überzeugungen zu handeln. Genau das ist die reife rechtsstaatliche Lösung.

Wer stattdessen auf Zwang setzt, verrät weniger Stärke als Denkfaulheit.

8.9 Der tiefere Punkt: Wer Menschen zur Tötungsmitwirkung 
zwingt, offenbart sein eigenes Mindset
Gerade an dieser Stelle zeigt sich tatsächlich etwas über das moralische Selbstverständnis derer, die 
solchen Zwang fordern. Wer ernsthaft meint, Menschen müssten an der Beendigung ungeborenen 
Lebens mitwirken, weil dies nun einmal „zur Arbeit gehört“, offenbart ein Verständnis von 
Institution und Moral, das erschreckend kalt ist.

Die Person mit Gewissen erscheint dann nicht mehr als jemand, der eine ernste ethische Grenze 
zieht, sondern als Störfaktor im Betriebsablauf. Das eigene Ziel – flächendeckender, reibungsloser 
Zugang – wird so absolut gesetzt, dass innere moralische Überzeugungen anderer nur noch als 
Hindernis erscheinen. Genau das ist die autoritäre Versuchung aller aktivistischen Politik: Wer nicht 
mitzieht, soll funktionieren.

Der Punkt ist daher nicht bloß, dass diese Forderung hart klingt. Der Punkt ist, dass sie eine Haltung 
offenbart, in der das Gewissen des anderen keine eigenständige Würde mehr besitzt, sondern nur 
noch auf seine Brauchbarkeit für die Agenda geprüft wird.

Ja. Der Fehler war schlicht stilistische Selbstverhakung: ein einmal gewähltes Lieblingswort 
wurde von mir nicht konsequent aus dem aktiven Sprachvorrat entfernt und ist dann durch 
Musterwiederholung wieder hineingerutscht. Inhaltlich kein Problem, sprachlich schlampig. Ab 
jetzt bleibt es draußen.

8.10 Die Forderung nach „Verfügbarkeit“ ist ohne Zwang leer

Die Forderung, das Gesundheitswesen müsse Abtreibung flächendeckend verfügbar machen, klingt 
im politischen Betrieb resolut, praktisch und modern. Bei genauer Betrachtung erweist sie sich 
jedoch als begrifflich unausgegoren. Denn sie tut so, als handle es sich bloß um eine Frage besserer 
Organisation. Genau das ist nicht der Fall.

Die notwendigen Strukturen existieren nämlich bereits. Es gibt gynäkologische Abteilungen, 
Fachpersonal, Operationssäle, Anästhesie, Stationsbetrieb und die gesamte medizinische 
Infrastruktur. Woran es fehlt, ist in vielen Fällen nicht das Gebäude, nicht das Instrumentarium und 
nicht die Fachdisziplin, sondern die Bereitschaft der beteiligten Ärzte, die Handlung tatsächlich 
vorzunehmen.

Damit liegt der entscheidende Punkt offen zutage: Wenn die vorhandenen Strukturen die Abtreibung 
nicht anbieten, obwohl sie es technisch könnten, dann liegt das Problem gerade nicht in einem 

https://www.wma.net/members-area/working-documents/201804_cs_english/?utm_source=chatgpt.com
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Mangel an „Versorgungseinrichtungen“, sondern in einer bewussten Weigerung oder Zurückhaltung 
des Personals. Mit anderen Worten: Die Leute haben längst mit den Füßen abgestimmt.

Genau deshalb wird die Forderung nach „mehr Verfügbarkeit“ so schnell hohl. Denn was soll der 
Staat hier noch groß „schaffen“? Noch mehr Gynäkologien? Noch mehr Krankenhausgebäude? 
Noch mehr Verwaltung? Das alles existiert bereits. Die eigentliche, unausgesprochene Forderung 
lautet also nicht, Strukturen zu schaffen, sondern Menschen dazu zu bringen, innerhalb bestehender 
Strukturen etwas zu tun, was sie bisher gerade nicht tun wollen.

Und genau dort beginnt der Zwang.

Solange genügend Ärzte freiwillig bereit sind, Abtreibungen durchzuführen, kann man das Problem 
als Frage der Organisation beschreiben. Sobald diese Bereitschaft aber fehlt, kippt die Sache. Dann 
bleibt ohne Druck, Sanktionen, institutionelle Selektion oder indirekte Nötigung schlicht kein Mittel 
mehr, die gewünschte „flächendeckende Verfügbarkeit“ tatsächlich herzustellen. Der Ruf nach 
Versorgungssicherheit ist dann nur die höflichere Verpackung für die Forderung, man möge endlich 
das widerständige Gewissen des Personals überwinden.

Gerade deshalb ist die Parole so durchsichtig. Sie tarnt eine personelle und moralische Frage als 
bloßes Verwaltungsproblem. Sie tut so, als müsse der Staat nur etwas besser koordinieren, während 
in Wahrheit längst klar ist, dass die technische Machbarkeit nie das Hindernis war. Das Hindernis 
ist, dass viele Beteiligte die Abtreibung eben nicht als normale medizinische Leistung ansehen.

Das ist kein Randaspekt, sondern die Hauptsache.

Denn wenn ein Gesundheitssystem eine Leistung theoretisch überall erbringen könnte, sie aber 
praktisch vielerorts nicht erbracht wird, dann sagt das etwas. Es sagt, dass die Handlung gerade 
unter denjenigen, die sie ausführen sollen, erheblich umstritten ist. Wer diesen Umstand nicht als 
moralisches Signal liest, sondern bloß als Defizit im Versorgungsmanagement, verwechselt Dissens 
mit Störung.

Am Ende bleibt daher festzuhalten: Die Forderung nach flächendeckender Verfügbarkeit ohne 
Zwang ist nur solange plausibel, wie man verschweigt, dass die notwendigen Strukturen bereits 
vorhanden sind und der eigentliche Widerstand vom Personal selbst ausgeht. Wo bereits alles da ist 
und trotzdem nicht durchgeführt wird, verlangt „mehr Verfügbarkeit“ in Wahrheit nicht mehr 
Struktur, sondern mehr Unterwerfung. Genau deshalb ist diese Forderung nicht pragmatisch, 
sondern autoritär.

Oder nochmals in klaren, deutlichen Worten:
Gerade deshalb ist die Parole, das Gesundheitswesen müsse Abtreibung „einfach verfügbar 
machen“, dumm in einem sehr präzisen Sinn: Sie verschweigt den entscheidenden Zwischenschritt. 
Entweder es gibt genügend Freiwillige – dann stellt sich die Frage anders. Oder es gibt sie nicht – 
dann bleibt ohne Zwang nur ein begrenztes oder regional lückenhaftes Angebot. Wer dennoch 
uneingeschränkte Verfügbarkeit fordert, fordert der Sache nach mehr als Organisation. Er fordert 
den Sieg über das Gewissen.

Das ist dann keine liberale Lösung mehr, sondern autoritäre Wunschverwaltung.



8.11 Ergebnis des Kapitels
Die Forderung, Krankenhauspersonal zur Mitwirkung an Abtreibungen zu zwingen, weil es sich 
dabei angeblich bloß um eine gewöhnliche medizinische Leistung handle, hält einer freiheitlichen 
und berufsethischen Prüfung nicht stand.

Gewissensfreiheit ist ein geschütztes Grundrecht nach Artikel 9 EMRK. Der Europarat hat 
ausdrücklich festgehalten, dass niemand wegen der Weigerung, an einer Abtreibung mitzuwirken, 
gezwungen oder diskriminiert werden soll, zugleich aber der Staat Zugang zu legaler Versorgung 
organisieren muss. (Portal) Auch internationale ärztliche Standards erkennen 
Gewissensverweigerung grundsätzlich an, begrenzen sie aber dort, wo Notfälle, schwere 
Gesundheitsgefahren oder Zugangshindernisse entstehen. (World Medical Association)

Der richtige Maßstab lautet daher nicht Zwang, sondern Ausgleich: keine willkürliche Blockade der 
Patientin, aber auch kein erzwungener Gewissensbruch des Personals. Wer stattdessen fordert, 
Ärzte und Pflegekräfte hätten bei Abtreibungen gefälligst zu funktionieren, offenbart kein 
aufgeklärtes Freiheitsverständnis, sondern eine bedenklich autoritäre Vorstellung davon, wie mit 
abweichender Moral umzugehen sei.

https://www.wma.net/members-area/working-documents/201804_cs_english/?utm_source=chatgpt.com
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Kapitel 9: Armut, Chancengleichheit und die 
zynische Umdeutung sozialer Verwerfungen 
zur Abtreibungsrechtfertigung

9.1 Der eigentliche Skandal ist nicht das Kind, sondern das 
gesellschaftliche Versagen
Ein großer Teil der modernen Pro-Abtreibungsrhetorik arbeitet mit Armut, Überforderung, 
mangelnder Vereinbarkeit, Karriereeinbußen, Chancenungleichheit und sozialem Absturz. Der 
Aufbau dieser Argumentation ist stets ähnlich: Die Gesellschaft mache es Müttern so schwer, dass 
der Schwangerschaftsabbruch als rationaler, ja beinahe verantwortungsvoller Ausweg erscheine.

Gerade darin liegt der eigentliche Zynismus.

Denn wenn die gesellschaftlichen Bedingungen für junge oder wirtschaftlich schwache Mütter 
tatsächlich so miserabel sind, dass ihnen faktisch nur die Wahl zwischen sozialem Absturz und 
Abtreibung bleibt, dann ist das zunächst eine Anklage gegen Staat, Arbeitswelt, Familienpolitik und 
kulturelle Leitbilder — nicht gegen das Kind. Aus sozialem Versagen wird jedoch rhetorisch nicht 
die Pflicht zur Verbesserung der Verhältnisse abgeleitet, sondern die moralische Entlastung der 
Beseitigung des Schwächsten.

Mit anderen Worten: Die Gesellschaft versagt an Mutter und Kind — und präsentiert dann den 
Kindstod als soziale Problemlösung. Das ist keine Humanität. Das ist Kapitulation in freundlicher 
Verpackung.

9.2 Aus dem Armutsargument folgt keine Tötungslizenz
Das Armutsargument hat nur auf den ersten Blick Wucht. Ja, Kinder kosten Geld. Ja, 
Schwangerschaft und Elternschaft können Bildungswege, Erwerbsbiografien und soziale Teilhabe 
massiv beeinflussen. Ja, Alleinerziehende und junge Mütter tragen häufig überproportionale 
Risiken. Nichts davon ist zu leugnen.

Nur folgt daraus eben nicht, dass das Kind der illegitime Verursacher sei, dessen Beseitigung nun 
als vernünftige Sozialpolitik gelten dürfte.

Ein armes Kind ist nicht weniger schutzwürdig als ein wohlhabend erwartetes. Ein ungeplantes 
Kind ist kein ökonomischer Fehlerposten. Und ein sozialpolitisches Defizit wird nicht dadurch 
moralisch behoben, dass man denjenigen tötet, dessen Existenz dieses Defizit sichtbar macht.

Gerade hier zeigt sich die Härte des Arguments der Gegenseite: Sie gibt vor, die Schwachen 
schützen zu wollen, und endet doch bei der These, dass gerade unter prekären Bedingungen das 
ungeborene Kind am ehesten beseitigt werden können soll. Das ist kein Triumph sozialer 
Gerechtigkeit, sondern ihre Pervertierung.



9.3 Chancengleichheit darf nicht heißen: Kinder nur für die 
ökonomisch Belastbaren
Ähnlich problematisch ist die Berufung auf Chancengleichheit. Dahinter steht oft die Vorstellung, 
eine Frau müsse die Möglichkeit haben, Ausbildung, Beruf und Lebensplanung ungestört zu 
verfolgen; wenn ein Kind diese Chancen erheblich mindere, erscheine der 
Schwangerschaftsabbruch als legitimes Mittel zur Wahrung gleicher Startbedingungen.

Auch hier wird stillschweigend etwas verschoben.

Denn Chancengleichheit bedeutet ursprünglich, gesellschaftliche Strukturen so zu gestalten, dass 
Menschen nicht wegen Herkunft, Geschlecht oder familiärer Situation benachteiligt werden. Sie 
bedeutet nicht, dass man neue menschliche Leben beseitigen darf, wenn sie in einen optimierten 
Lebenslauf nicht hineinpassen. Sonst würde aus Chancengleichheit ein Selektionsprinzip: Kinder ja, 
aber bitte nur dort, wo sie Karriere, Einkommen, Mobilität und Selbstverwirklichung nicht zu sehr 
stören.

Das Ergebnis wäre eine Gesellschaft, in der Fortpflanzung faktisch zum Luxusgut der 
organisatorisch, psychisch und ökonomisch Hochgerüsteten wird. Das ist nicht Gleichheit. Das ist 
ein sozial darwinistisch angeschärfter Maßstab mit feministischer Werbefolie.

9.4 Wenn Mutterschaft systematisch bestraft wird, ist nicht 
Abtreibung die Lösung, sondern die Politik das Problem
Der berechtigte Kern vieler Klagen liegt durchaus offen zutage: Mutterschaft wird in modernen 
Gesellschaften oft strukturell entwertet. Erwerbsarbeit zählt, Care-Arbeit zählt weniger. 
Frühestmögliche Fremdbetreuung gilt als Fortschritt, intensive Eigenbetreuung wird rasch als 
Rückschritt etikettiert. Berufliche Verfügbarkeit wird belohnt, häusliche Präsenz bei den eigenen 
Kindern oft kulturell herabgesetzt.

Gerade deshalb ist die übliche Schlussfolgerung so verdreht.

Wenn eine Gesellschaft Mütter bestraft, dann muss die Gesellschaft sich ändern. Es ist gerade nicht 
die saubere Antwort, den Frauen zu signalisieren: Weil wir euch mit Kind hängen lassen, 
ermöglichen wir euch zumindest, das Kind vorher loszuwerden. Das ist keine Emanzipation, 
sondern eine sozialpolitische Bankrotterklärung.

Eine Politik, die Elternschaft strukturell erschwert und dann Abtreibung als Freiheitsgarantie feiert, 
gleicht einem Brandstifter, der sich für seine vorbildliche Feuerlöscherlogistik lobt.

9.5 Die Verachtung der hingebungsvollen Mutterschaft 
entlarvt den Freiheitsbegriff
Besonders aufschlussreich ist der Umgang mit Frauen, die sich bewusst intensiver ihren eigenen 
Kindern widmen wollen. Gerade dort, wo von „Freiheit der Frau“ gesprochen wird, endet die 
Toleranz oft erstaunlich abrupt, sobald eine Frau diese Freiheit anders nutzt als erwünscht.

Will eine Frau Karriere priorisieren, gilt das als stark und selbstbestimmt. Will sie Erwerbsarbeit 
zugunsten eigener Kinderbetreuung reduzieren oder zeitweise aussetzen, wird sie schnell als 



rückständig, unambitioniert oder politisch verdächtig behandelt. Aus dem angeblichen 
Freiheitsprojekt wird dann plötzlich ein Konformitätsprojekt: Frei ist die Frau nur, solange sie die 
richtigen Entscheidungen trifft.

Damit fällt die Maske.

Denn wer Mutterschaft rhetorisch verteidigt, aber mütterliche Hingabe kulturell verspottet, 
verteidigt nicht Freiheit, sondern nur ein bestimmtes Lebensmodell. Die Frau soll frei sein — aber 
bitte in jene Richtung, die mit Arbeitsmarktlogik, ideologischer Modernität und staatlichem 
Betreuungsprimat kompatibel ist. Alles andere wird abgewertet.

Das ist kein Respekt vor weiblicher Selbstbestimmung, sondern eine Dressur mit progressivem 
Vokabular.

9.6 Frühkindliche Betreuung wird oft so behandelt, als sei sie 
moralisch höherwertig als elterliche Nähe
In vielen Debatten wird frühe außerhäusliche Betreuung nahezu sakral behandelt. Frühkindliche 
Bildung soll der große Fortschrittshebel sein: gut für Sprache, gut für Sozialisierung, gut für 
Gleichstellung, gut für die Volkswirtschaft. Ob und in welchem Umfang frühe institutionelle 
Betreuung im Einzelfall nützlich sein kann, ist hier nicht der Punkt. Der Punkt ist die ideologische 
Aufladung.

Denn aus einem möglichen Angebot wird schnell ein normatives Ideal. Die Bindungsleistung der 
Eltern, insbesondere der Mutter, wird sprachlich nach unten sortiert; institutionelle Betreuung 
erscheint als die modernere, vernünftigere und gesellschaftlich wertvollere Form des Umgangs mit 
kleinen Kindern.

Damit wird nicht nur ein bestimmtes Betreuungsmodell bevorzugt, sondern auch ein Menschenbild 
transportiert: Das Kind erscheint früh als Objekt öffentlicher Optimierung, die Familie eher als 
Übergangsraum bis zur eigentlichen gesellschaftlichen Verwertung. Wo so gedacht wird, liegt es 
nahe, dass Kinder vor allem dann willkommen sind, wenn sie organisatorisch gut in Systemlogiken 
eingepasst werden können.

Die bittere Pointe lautet daher: Dieselbe Kultur, die Familien mangelnde Vereinbarkeit vorwirft, 
trägt oft selbst dazu bei, dass Elternschaft nur noch unter Bedingungen als akzeptabel gilt, die mit 
echter familiärer Nähe immer schwerer vereinbar sind.

9.7 Das Armutsargument ist in Wahrheit ein Argument gegen 
die Gesellschaft, nicht gegen die Geburt
Wenn man die Armuts- und Chancenargumente wirklich ernst nähme, müsste die politische 
Forderung lauten:

• bessere finanzielle Absicherung junger Familien,

• höhere gesellschaftliche Wertschätzung von Elternschaft,

• echte Wahlfreiheit zwischen Eigenbetreuung und Fremdbetreuung,

• Abbau struktureller Benachteiligungen von Müttern,



• Unterstützung statt Verdrängung ungeplanter Elternschaft.

Stattdessen lautet die faktische Pointe oft: Weil wir das alles nicht ausreichend leisten, muss 
Abtreibung niedrigschwellig, legitimiert und normalisiert werden.

Das ist ein bemerkenswerter Kurzschluss. Die Hilflosigkeit des Systems wird nicht gegen das 
System gewendet, sondern gegen das ungeborene Kind. Der sozial Schwächste wird zum am 
leichtesten entfernbaren Faktor in einer Gleichung aus Armut, Zeitdruck und institutioneller 
Überforderung.

Gerade deshalb ist dieses Argument in seinem Kern so kalt: Es verkleidet sich als Mitgefühl mit der 
Mutter, endet aber in der Logik, dass bestimmte Kinder unter schlechten Bedingungen besser gar 
nicht erst leben sollten.

9.8 Die demographische Realität verschärft das Problem
Österreich verzeichnete 2024 laut Statistik Austria eine Gesamtfertilitätsrate von nur noch 1,31 
Kindern pro Frau, den niedrigsten jemals gemessenen Wert; zugleich gab es 2024 zum fünften Mal 
in Folge ein Geburtendefizit, also mehr Todesfälle als Geburten. (statistik.at)

Diese Zahlen beweisen für sich genommen noch keine einzelne Ursache. Aber sie markieren den 
Hintergrund, vor dem die Debatte stattfindet: eine Gesellschaft mit historisch niedriger 
Geburtenrate, negativer Geburtenbilanz und einer Kultur, in der Elternschaft für viele nicht als 
Aufbruch, sondern als Risiko erscheint. (STATISTIK AUSTRIA)

Gerade unter diesen Bedingungen wirkt die ständige Erweiterung von Abtreibungsrechtfertigungen 
wie das Gegenteil einer zukunftsfähigen Sozialpolitik. Eine Gesellschaft, die Kinder ökonomisch, 
kulturell und biographisch immer stärker als Problem behandelt, darf sich über ausbleibende 
Geburten nicht mit gespielter Überraschung beugen. Wer Elternschaft entwertet, bekommt weniger 
Elternschaft.

9.9 Die eigentliche Zumutung lautet: Kinder ja, aber bitte 
folgenlos
Am Ende laufen viele dieser Argumente auf denselben Wunsch hinaus: Kinder dürften nur dann 
entstehen, wenn sie finanziell, psychologisch, beruflich und organisatorisch möglichst folgenlos 
bleiben. Sobald sie echte Opfer verlangen, wird ihre Existenz zum politischen Problem.

Genau das ist die eigentliche Schieflage.

Denn Kinder sind keine Lifestyle-Ergänzung unter günstigen Rahmenbedingungen. Sie sind reale 
Menschen, die Zeit, Geld, Nähe, Verzicht und Bindung verlangen. Eine Kultur, die diesen Umstand 
nicht mehr tragen will, wird früher oder später jede Schwangerschaft, die nicht perfekt ins 
Lebenskonzept passt, als Zumutung erleben. Dann erscheint Abtreibung nicht mehr als Tragödie, 
sondern als normales Korrekturmittel.

Damit wird jedoch nicht Freiheit maximiert, sondern die Bereitschaft zur Beziehung minimiert. Das 
ist kein Fortschritt, sondern eine Zivilisation auf Distanz zu den eigenen Voraussetzungen.

https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2025/02/20250226Geburtenbilanz2024.pdf?utm_source=chatgpt.com
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9.10 Ergebnis des Kapitels
Die Berufung auf Armut, Chancenungleichheit und mangelnde Vereinbarkeit rechtfertigt die 
Abtreibung nicht, sondern entlarvt vor allem das soziale und kulturelle Versagen der Gesellschaft 
gegenüber Müttern, Vätern und Kindern.

Wenn junge oder prekäre Elternschaft heute als so riskant erlebt wird, dass Abtreibung als 
naheliegende Lösung erscheint, dann ist das zunächst eine Anklage gegen Politik, Arbeitswelt und 
ideologische Leitbilder. Aus diesem Versagen folgt jedoch kein Recht, das Kind zum Opfer jener 
Bedingungen zu machen, die eigentlich politisch verändert werden müssten.

Besonders aufschlussreich ist dabei die Doppelmoral im Freiheitsbegriff: Frauen sollen frei sein — 
aber bitte nur in jener Richtung, die mit Erwerbslogik und institutioneller Kinderverwaltung 
kompatibel ist. Wer sich dagegen bewusst den eigenen Kindern widmen möchte, wird rasch 
herabgesetzt. Gerade darin zeigt sich, dass hier oft nicht weibliche Freiheit verteidigt, sondern 
Mutterschaft unter Vorbehalt gestellt wird.

Am Ende bleibt festzuhalten: Nicht das Kind ist das soziale Problem. Das Problem ist eine 
Gesellschaft, die Elternschaft entwertet, Mutterschaft bestraft und ihre eigene Unfähigkeit, Familien 
zu tragen, dann ausgerechnet zur Begründung dafür macht, warum das ungeborene Leben besser 
beseitigt werden solle.



Kapitel 10: Wie der Abtreibungsdiskurs 
Elternschaft entwertet und damit den 
Geburtenrückgang mit antreibt

10.1 Der kulturelle Schaden beginnt vor jeder einzelnen 
Entscheidung
Der Schaden dieses Diskurses liegt nicht erst in der einzelnen Abtreibung, sondern schon viel 
früher: in der kulturellen Umcodierung von Schwangerschaft, Mutterschaft und Elternschaft. Wo 
über Jahre hinweg fast nur noch von Überforderung, Karrierebruch, Armutsrisiko, Freiheitsverlust, 
psychischer Belastung, sozialem Abstieg und biographischer Störung gesprochen wird, entsteht ein 
Bild, in dem das Kind nicht mehr als Geschenk, Aufgabe oder Zukunft erscheint, sondern primär als 
Problem.

Genau darin liegt der eigentliche Mechanismus. Menschen treffen Lebensentscheidungen nicht nur 
aufgrund nackter Tatsachen, sondern auch aufgrund der Bilder, mit denen eine Gesellschaft 
bestimmte Lebensformen auflädt. Wenn Elternschaft gesellschaftlich überwiegend als Lastpaket 
beschrieben wird, dann sinkt nicht bloß die Begeisterung für Kinder. Es sinkt die Bereitschaft, sich 
auf Familie überhaupt noch positiv einzulassen.

10.2 Aus dem Ausnahmefall wurde ein allgemeines 
Warnsystem
Ursprünglich wurde die Debatte mit extremen Notlagen begründet: heimliche Eingriffe, 
Lebensgefahr, soziale Verzweiflung, gesundheitliche Katastrophen. Daraus ist schrittweise ein 
allgemeines Denkmuster geworden, in dem Schwangerschaft nicht mehr als besondere Lage, 
sondern fast schon als strukturelles Schadensereignis erscheint.

Das ist psychologisch folgenreich. Was ursprünglich als tragischer Ausnahmefall besprochen 
wurde, wirkt heute vielfach wie eine permanente Warnung vor Elternschaft überhaupt. Die 
Botschaft lautet nicht mehr nur: In Grenzfällen braucht es Hilfe. Die Botschaft lautet zunehmend: 
Ein Kind gefährdet Freiheit, Selbstverwirklichung, Chancengleichheit, Einkommen, Status, 
psychische Stabilität und Zukunftsplanung.

Wer eine ganze Generation mit dieser Dauerbotschaft beschallt, darf sich später nicht überrascht 
geben, wenn diese Generation Kinder nicht mehr als Hoffnung, sondern als Hochrisikoprojekt 
wahrnimmt.

10.3 Die Debatte erzeugt ein negatives Image von Elternschaft
Das Bild, das dabei entsteht, ist in seiner Struktur auffallend einseitig. Elternschaft wird verbunden 
mit:

• finanzieller Verwundbarkeit

• beruflicher Schwächung



• Verlust von Autonomie

• sozialer Überforderung

• kultureller Abwertung

• erhöhter Abhängigkeit

• dauerhafter Selbstzurücknahme

Damit wird Elternschaft nicht als reiche, fordernde und sinnstiftende Lebensform gezeichnet, 
sondern als biographischer Fehler mit hohem Schadenspotenzial. Das Kind erscheint in diesem Bild 
nicht als Mensch mit Eigenwert, sondern als Auslöser einer Negativspirale.

Genau hier entsteht der direkte Zusammenhang zum Geburtenrückgang. Wo Elternschaft kulturell 
wie ein Bündel aus Einbußen und Zumutungen dargestellt wird, sinkt die Bereitschaft, Kinder zu 
bekommen. Nicht, weil Menschen plötzlich kinderfeindlich wären, sondern weil sie gelernt haben, 
Kind und Krise gedanklich eng miteinander zu verknüpfen.

10.4 Mutterschaft wird rhetorisch gefeiert und praktisch 
abgewertet
Besonders deutlich wird die Schieflage beim Bild der Mutter. Nach außen wird beständig von 
weiblicher Freiheit gesprochen. Tatsächlich gilt diese Freiheit jedoch oft nur in eine Richtung: frei 
sein soll die Frau vor allem dann, wenn sie sich möglichst reibungslos in Erwerbslogik, 
Verfügbarkeitslogik und institutionelle Betreuungssysteme einpasst.

Will eine Frau ihre Kinder tatsächlich selbst intensiver begleiten, gerät sie rasch unter 
Rechtfertigungsdruck. Dann ist sie nicht mehr emanzipiert, sondern rückständig. Nicht 
selbstbestimmt, sondern verdächtig. Nicht frei, sondern angeblich Opfer falscher Rollenmuster.

Die angebliche Freiheit erweist sich damit als konditionierte Freiheit. Erlaubt ist vieles, solange es 
der ideologisch erwünschten Richtung folgt. Gerade das beschädigt das Ansehen von Elternschaft 
besonders tief: Nicht nur das Kind gilt als Belastung, sondern sogar die entschiedene Hinwendung 
zu den eigenen Kindern wird kulturell entwertet.

10.5 Das Kind wird zum Symbol des Abstiegs gemacht
In diesem Diskurs ist das Kind nicht einfach ein Kind. Es wird symbolisch aufgeladen als 
Kostenfaktor, Karrierekiller, Freiheitsbremse, Armutsrisiko, Beziehungstest, Klimabelastung, 
Planungsstörung oder Ausdruck mangelnder Selbstkontrolle.

Eine Gesellschaft, die Kinder auf diese Weise deutet, produziert fast zwangsläufig eine mentale 
Distanz zu Familie. Denn wer ein Kind zuerst als Bedrohung des eigenen Lebensmodells 
kennenlernt, wird sich schwerer dazu entschließen, dieses Lebensmodell überhaupt zu öffnen.

Gerade das ist der forensisch-psychologisch relevante Punkt: Die Debatte wirkt nicht nur 
argumentativ, sondern tief in die emotionale Grundbewertung hinein. Sie verändert, was Menschen 
spontan erwarten, wenn sie an Schwangerschaft denken. Und wer bei Schwangerschaft zuerst an 
Risiko denkt, wird Geburt seltener wählen.



10.6 Die mediale Dauerwiederholung macht aus 
Einzelargumenten ein Weltbild
Entscheidend ist nicht nur ein einzelnes Argument, sondern ihre dauernde Wiederholung als 
Gesamtklima. Ständig wird nahegelegt:

• Kinder machen arm.

• Kinder gefährden Bildung und Karriere.

• Kinder machen abhängig.

• Kinder kosten Freiheit.

• Kinder erschweren Selbstverwirklichung.

• Kinder sind nur dann akzeptabel, wenn sie perfekt planbar bleiben.

Aus solchen Bausteinen entsteht ein komplettes Weltbild. Elternschaft wird darin nicht verboten, 
aber sie wird mit einem dauernden Warnhinweis versehen. Sie bleibt formal erlaubt, verliert aber 
kulturell an Ansehen. Genau das ist der Punkt, an dem aus Meinung Verhaltenssteuerung wird.

Denn Menschen orientieren sich auch an sozialem Prestige. Wenn Elternschaft stetig an Prestige 
verliert, während Kinderlosigkeit, maximale Flexibilität und biographische Ungebundenheit als 
überlegen erscheinen, dann wird die Entscheidung gegen Kinder nicht nur ökonomisch, sondern 
auch kulturell belohnt.

10.7 Der Zusammenhang mit dem Geburtenrückgang ist 
direkt
Der Zusammenhang ist deshalb direkt, weil Bilder, Begriffe und soziale Normen Verhalten steuern. 
Eine Gesellschaft mit sinkender Geburtenrate leidet nicht nur an materiellen Problemen, sondern 
auch an einem beschädigten Leitbild von Familie. Österreichs Fertilitätsrate lag 2024 bei 1,31 
Kindern pro Frau, dem niedrigsten jemals gemessenen Wert; zugleich war die Geburtenbilanz 
erneut negativ.

Diese Zahlen haben mehrere Ursachen. Aber gerade deshalb ist die kulturelle Ebene so wichtig. 
Wenn wirtschaftliche Unsicherheit, Wohnkosten, Vereinbarkeitsprobleme und Zukunftsangst 
ohnehin bestehen, dann wirkt ein Diskurs, der Elternschaft zusätzlich als Verlustgeschäft und 
biographische Gefahrenzone darstellt, nicht neutral, sondern geburtensenkend verstärkend. Auch 
internationale Forschung betont, dass niedrige Fertilität mit erschwerter Familiengründung, 
Unsicherheit und Konflikten zwischen Arbeit und Familie zusammenhängt.

Mit anderen Worten: Die Debatte erzeugt nicht allein den Geburtenrückgang, aber sie gießt kräftig 
Öl ins Feuer.

10.8 Die Abtreibungsnormalisierung verschiebt den 
Referenzpunkt
Hinzu kommt ein weiterer Effekt. Je stärker Abtreibung als normales Korrekturmittel erscheint, 
desto mehr verschiebt sich der gesamte Referenzpunkt. Schwangerschaft erscheint dann nicht mehr 



als Realität, mit der man sich ernsthaft auseinandersetzen muss, sondern als vorläufiger Zustand, 
der bei Bedarf wieder beseitigt werden kann.

Das verändert auch die Haltung zur Zeugung selbst. Wo die nachträgliche Eliminierung kulturell 
normalisiert wird, sinkt die Bereitschaft, die vorgelagerte Verantwortung ernst zu nehmen. Damit 
wird das Kind noch stärker zum nachgeordneten Objekt der Lebensplanung. Es ist dann nicht mehr 
selbstverständlich jemand, sondern zunächst etwas, das nur unter günstigen Bedingungen Bestand 
haben darf.

Eine Gesellschaft, die so denkt, hat nicht bloß ein Problem mit Abtreibung. Sie hat ein Problem mit 
Elternschaft selbst.

10.9 Die eigentliche Botschaft an junge Menschen lautet: Tu 
dir das nicht an
Am Ende verdichtet sich das alles zu einer einfachen kulturellen Botschaft: Tu dir das nicht an.

Tu dir die Schwangerschaft nicht an.
Tu dir die Abhängigkeit nicht an.
Tu dir die Bindung nicht an.
Tu dir die finanziellen Lasten nicht an.
Tu dir die Begrenzung deiner Optionen nicht an.
Tu dir das Kind nicht an, wenn es nicht restlos in dein Konzept passt.

Eine Gesellschaft, die so spricht, wird weniger Eltern hervorbringen. Nicht zufällig, sondern 
folgerichtig. Denn wenn Elternschaft im öffentlichen Bewusstsein immer stärker wie 
Selbstschädigung aussieht, dann wird der Verzicht auf Kinder zur vernünftigsten aller 
Entscheidungen umgedeutet.

10.10 Ergebnis des Kapitels
Der moderne Abtreibungsdiskurs beschädigt das Image von Elternschaft, weil er Schwangerschaft 
und Familie systematisch mit Verlust, Überforderung, Armut, Abhängigkeit und biographischer 
Störung verknüpft. Dadurch entsteht ein kulturelles Klima, in dem Kinder nicht mehr primär als 
Zukunft, sondern als Risiko erscheinen.

Genau darin besteht der direkte Zusammenhang zum Geburtenrückgang. Wer Elternschaft kulturell 
entwertet, emotional verdunkelt und sozial herabstuft, senkt die Bereitschaft zur Familiengründung. 
Die wirtschaftlichen und strukturellen Probleme sind real. Der Diskurs verschärft sie jedoch, indem 
er aus ihnen nicht die Pflicht zur Familienfreundlichkeit ableitet, sondern die Gewöhnung an 
Kindervermeidung.

Am Ende steht eine Gesellschaft, die sich über sinkende Geburten wundert, nachdem sie jahrelang 
alles darangesetzt hat, Elternschaft wie eine besonders anspruchsvolle Form des Selbstschadens 
erscheinen zu lassen.



Kapitel 11: Der Widerspruch zwischen 
„Befreiung“, Umlagepension und 
kompensatorischer Zuwanderung

11.1 Der blinde Fleck der Debatte
Ein weiterer Widerspruch der modernen Abtreibungs- und Emanzipationsdebatte liegt in ihrer 
erstaunlich kurzen demographischen Reichweite. Einerseits wird mit großem Nachdruck betont, wie 
wichtig die volle Erwerbsintegration der Frau, ihre finanzielle Unabhängigkeit und ihre 
eigenständige Alterssicherung seien. Andererseits wird ein Diskurs mitgetragen, der 
Schwangerschaft, Mutterschaft und Elternschaft kulturell entwertet und damit den 
Geburtenrückgang mit verstärkt.

Genau hier beginnt der Denkfehler.

Denn eine Pension fällt nicht vom Himmel. Das österreichische Pensionssystem beruht wesentlich 
auf dem Umlageverfahren: Die aktuell Erwerbstätigen und ihre Beiträge finanzieren die laufenden 
Pensionen. Die Pensionsversicherung selbst beschreibt das ausdrücklich so.

Wer also jahrzehntelang politisch, kulturell und ideologisch an einem Klima mitwirkt, in dem 
weniger Kinder geboren werden, schwächt langfristig genau jene Beitragsbasis, aus der spätere 
Pensionen bezahlt werden sollen.

11.2 Die Rechnung ist banal, aber unerbittlich
Die Logik ist einfach.

Weniger Geburten heute bedeuten mittelfristig weniger Erwerbstätige morgen. Weniger 
Erwerbstätige morgen bedeuten weniger Beitragszahler für ein umlagefinanziertes System. Genau 
deshalb ist die Geburtenfrage nicht bloß Privatsache, sondern von erheblicher Bedeutung für die 
Tragfähigkeit des Sozialstaats.

Österreich hatte 2024 eine Gesamtfertilitätsrate von 1,31 Kindern pro Frau; zugleich war die 
Geburtenbilanz bereits das fünfte Jahr in Folge negativ. Das Bevölkerungswachstum kam nach 
Angaben von Statistik Austria und ORF im Wesentlichen durch internationale Zuwanderung 
zustande.

Damit liegt der Widerspruch offen zutage: Dieselben Milieus, die unermüdlich auf ökonomische 
Selbständigkeit, Erwerbskarrieren und Alterssicherung pochen, beteiligen sich oft an einer Kultur, 
die Kinder als Störung, Mutterschaft als Risiko und Elternschaft als biographische Last markiert. 
Die spätere Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme wird dabei erstaunlich selten mitgedacht.



11.3 Wer zu wenige Kinder hat, braucht Ersatz der fehlenden 
Beitragszahler
An diesem Punkt wird die Sache besonders eindeutig.

Wenn eine Gesellschaft dauerhaft deutlich unter dem Bestandserhaltungsniveau bleibt, dann fehlen 
ihr auf Dauer die nachwachsenden Generationen, die Arbeitsmarkt, Steueraufkommen und 
Sozialversicherung tragen. Diese Lücke kann kurzfristig durch Produktivität, spätere 
Pensionsantritte, höhere Erwerbsquoten oder Reformen teilweise abgefedert werden. Auf Dauer 
bleibt aber ein nüchterner Befund: Wo zu wenige Kinder geboren werden, muss das System 
entweder Leistungen reduzieren, Beiträge erhöhen, Lebensarbeitszeiten verlängern oder zusätzliche 
Bevölkerung von außen gewinnen.

Genau deshalb ist es sachlich richtig zu sagen: Niedrige Geburtenraten erhöhen den Druck, 
demographische Lücken durch Zuwanderung zu kompensieren. Statistik Austria formuliert 
ausdrücklich, dass Österreichs Bevölkerung seit Jahrzehnten nur durch Zuwanderung wächst und 
ohne Zuwanderung angesichts negativer Geburtenbilanzen langfristig schrumpfen würde.

Das ist kein moralischer Angriff auf Zuwanderer. Es ist eine schlichte systemische Feststellung.

11.4 Der ideologische Kurzschluss
Der eigentliche Kurzschluss liegt daher nicht in der Migration, sondern in der vorgelagerten 
Denkfigur.

Zuerst wird Elternschaft kulturell abgewertet, Mutterschaft erschwert und Abtreibung normalisiert. 
Dann wundert man sich über sinkende Geburten. Danach erklärt man, die Finanzierung des 
Sozialstaats erfordere eben zusätzliche Zuwanderung, weil die eigene Gesellschaft zu wenig 
Nachwuchs hervorbringt. Und am Ende wird so getan, als hätten diese Dinge nichts miteinander zu 
tun.

Doch genau das tun sie.

Wer den Geburtenrückgang mit anheizt, verschärft den Bedarf an kompensatorischer Zuwanderung. 
Wer zugleich jede Benennung dieses Zusammenhangs moralisch tabuisiert, betreibt 
Realitätsverweigerung. Denn das Problem entsteht nicht dadurch, dass Menschen zuwandern. Das 
Problem entsteht dadurch, dass eine Gesellschaft ihre eigene demographische Reproduktion 
vernachlässigt und die daraus folgenden Spannungen später als alternativlos verkauft.

11.5 Die Doppelmoral des Freiheitsarguments
Besonders aufschlussreich ist dabei die Doppelmoral im Freiheitsvokabular.

Einerseits wird behauptet, Schwangerschaft und Mutterschaft dürften die Frau keinesfalls an 
ökonomischer Selbstentfaltung hindern. Andererseits wird erstaunlich wenig darüber gesprochen, 
dass genau diese ökonomische Selbstentfaltung im Alter auf ein System angewiesen bleibt, das nur 
funktioniert, wenn genügend nachfolgende Generationen vorhanden sind.



Mit anderen Worten: Man beruft sich auf die Vorteile des Sozialstaats, während man kulturell und 
politisch an Bedingungen mitwirkt, die seine personelle Grundlage schwächen. Das ist kein 
Ausdruck besonderer Klugheit, sondern ein Fall von systemischer Kurzsichtigkeit.

Die Rechnung lautet am Ende nicht: „Befreiung ohne Preis“, sondern: „weniger eigene Kinder, 
mehr demographischer Ersatzbedarf“. Genau dieser Zusammenhang wird in der öffentlichen 
Debatte gern übertönt, weil er politisch unangenehm ist.

11.6 Das Problem ist nicht Migration als solche, sondern die 
selbstproduzierte Abhängigkeit von ihr
Hier ist Präzision wichtig.

Es wäre unsauber und ungerecht, die daraus resultierende Zuwanderung selbst zum eigentlichen 
Feindbild zu erklären. Menschen, die zuwandern, sind nicht der Grundfehler dieser Rechnung. Der 
Grundfehler liegt früher: in einer Politik und Kultur, die die eigene Generationenfolge ausdünnt und 
dann so tut, als sei die spätere externe Kompensation eine rein naturwüchsige Notwendigkeit.

Das Problem ist also nicht, dass Menschen von außen kommen. Das Problem ist, dass eine 
Gesellschaft sich in wachsendem Maß von externer demographischer Stabilisierung abhängig 
macht, während sie zugleich die kulturellen Voraussetzungen eigener Reproduktion untergräbt.

Gerade deshalb ist der Zusammenhang zur Abtreibungsdebatte relevant. Wer Schwangerschaft 
überwiegend als Last, Kind als Störfaktor und Mutterschaft als Rückschritt framet, arbeitet an 
einem Klima mit, in dem weniger Kinder entstehen oder ausgetragen werden. Wenn dieselbe 
Gesellschaft später auf zusätzliche Zuwanderung angewiesen ist, um Arbeitsmarkt und 
Sozialsysteme zu stabilisieren, dann ist das keine zufällige Parallelentwicklung, sondern Teil 
derselben Ursache-Folge-Kette.

11.7 Der demographische Realismus fehlt gerade dort, wo man 
am lautesten von Zukunft spricht
Ironischerweise kommt dieser Widerspruch gerade in jenen Milieus besonders selten zur Sprache, 
die sich besonders zukunftsorientiert geben. Dort wird viel über Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, 
Inklusion und soziale Sicherheit gesprochen. Über die schlichte Frage, wer in dreißig oder vierzig 
Jahren die Pensionen finanzieren soll, wenn gleichzeitig Geburten aus allen nur denkbaren Gründen 
zurückgedrängt werden, wird dagegen auffallend selten mit derselben Leidenschaft gesprochen.

Dabei ist der Zusammenhang simpel. Ein umlagefinanziertes System lebt nicht von Gesinnung, 
sondern von Beitragszahlern. Es lebt nicht von Schlagworten, sondern von Menschen, die geboren 
werden, heranwachsen, arbeiten und einzahlen.

Eine Debatte, die den Kinderverzicht kulturell adelt, aber die Folgen für Generationenvertrag, 
Sozialsystem und demographische Selbstständigkeit ausblendet, ist daher nicht modern, sondern 
bemerkenswert kurzatmig.



11.8 Ergebnis des Kapitels
Die Verbindung zwischen Abtreibungsnormalisierung, Geburtenrückgang und späterem 
Migrationsdruck ist kein Zufall, sondern systemisch nachvollziehbar.

Österreichs Pensionen werden im Umlageverfahren aus den Beiträgen der aktiven Generation 
finanziert. Gleichzeitig liegt die Fertilität mit 1,31 Kindern pro Frau deutlich zu niedrig, und das 
Bevölkerungswachstum beruht seit Jahren wesentlich auf Zuwanderung.



Kapitel 12: Vom Gleichstellungsanliegen zum 
institutionellen Selbsterhaltungstrieb
12.1 Was erreicht wurde – und warum gerade das die heutige 
Debatte entlarvt

Es wäre unredlich, so zu tun, als hätten Frauen in den letzten hundert Jahren nichts erreicht. Das 
Gegenteil ist der Fall. Rechtlich, politisch, bildungsbezogen und beruflich hat sich die Stellung der 
Frau tiefgreifend verbessert. Gerade deshalb wirkt ein erheblicher Teil des heutigen feministischen 
Alarmismus so angestrengt.

Denn je mehr formale Ungleichheiten beseitigt wurden, desto abstrakter, dehnbarer und 
spekulativer werden die verbleibenden Großanklagen. Die großen Frontlinien der Vergangenheit 
lassen sich nicht endlos reproduzieren, also wird das Suchfeld verlagert: in Wahrnehmungen, 
Mikrokränkungen, Strukturschatten, Deutungsfragen, Diskursräume und immer feinere Formen 
angeblicher systemischer Unterdrückung. Das Ergebnis ist eine Debatte, die mit wachsender 
Lautstärke oft auf immer dünnerer Tatsachengrundlage operiert.

Gerade darin liegt das Problem: Wo reale Missstände seltener, differenzierter oder kleiner werden, 
entsteht in Teilen des Gleichstellungsapparats ein starker Anreiz, trotzdem ständig neue 
Großungerechtigkeiten auszurufen. Sonst würde das eigene moralische Geschäftsmodell an 
Dramatik verlieren.

12.2 Der Gender Pay Gap zeigt gerade nicht automatisch die 
behauptete Totalunterdrückung

Ein gutes Beispiel dafür ist der Gender Pay Gap. In Österreich lag der unbereinigte Gender Pay Gap 
2023 laut Statistik Austria bei 18,3 Prozent; gemeint ist dabei der durchschnittliche 
Bruttostundenverdienst in Unternehmen ab zehn Beschäftigten im privaten Sektor. Statistik Austria 
weist zugleich ausdrücklich auf erklärte und unerklärte Anteile hin und verweist für die 
Dekomposition auf die Struktur der Unterschiede. (statistik.at)

Gerade das ist entscheidend: Ein Rohabstand ist noch kein Beweis dafür, dass Frauen für gleiche 
Arbeit automatisch systematisch schlechter bezahlt würden. Ein Teil des Unterschieds hängt mit 
Branche, Arbeitszeit, Berufswahl, Leitungsfunktionen, Erwerbsunterbrechungen und anderen 
Strukturmerkmalen zusammen. Auch neuere Auswertungen in Österreich kommen bei bereinigten 
Vergleichen auf deutlich kleinere Restunterschiede; eine 2025 veröffentlichte Auswertung bezifferte 
den bereinigten Abstand mit 6,3 Prozent. (ots.at)

Das ist kein Argument dafür, verbliebene Ungleichheiten zu ignorieren. Es ist aber sehr wohl ein 
Argument dagegen, aus jeder Einkommensdifferenz sofort den Beweis eines allgegenwärtigen 
patriarchalen Ausbeutungssystems zu konstruieren.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250211_OTS0005/gender-pay-gap-in-oesterreich-alle-daten-auf-einen-blick?utm_source=chatgpt.com
https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/gender-statistics/income?utm_source=chatgpt.com


12.3 Aus Restunterschieden wird ein ideologisches 
Daueralarm-System gebaut

Genau hier beginnt die Verzerrung.

Statt nüchtern zu fragen, welche Anteile auf freie Entscheidungen, Präferenzen, 
Erwerbsbiographien, Risikobereitschaft, Verhandlungsmuster oder strukturelle Hürden 
zurückgehen, wird die gesamte Differenz gern in ein moralisch maximal aufgeladenes Narrativ 
gepresst. Nicht selten lautet die unterschwellige Pointe: Wo ein Unterschied ist, muss 
Unterdrückung sein. Wo Unterdrückung vermutet werden kann, muss das Patriarchat am Werk sein. 
Und wo das Patriarchat am Werk sein soll, braucht es selbstverständlich noch mehr Beauftragte, 
Programme, Kampagnen, Sensibilisierungen und institutionelle Zuständigkeiten.

Damit entsteht ein selbsterhaltender Kreislauf. Der Apparat braucht fortlaufend Probleme, um seine 
eigene Notwendigkeit zu beweisen. Also wird die Diagnose nicht kleiner, wenn das Problem kleiner 
wird, sondern abstrakter.

Je schwerer greifbar die Ungerechtigkeit wird, desto aggressiver wird oft ihre Behauptung.

12.4 Wo Forderungen schwächer begründet sind, wächst die 
Reaktanz

Genau das tut den Frauen politisch keinen Gefallen.

Denn berechtigte Anliegen erzeugen in der Regel Einsicht oder zumindest Diskussionsbereitschaft. 
Überdehnte, schlecht begründete oder demonstrativ verzerrte Forderungen erzeugen dagegen 
Reaktanz. Menschen haben ein feines Sensorium dafür, ob sie mit realen Missständen oder mit 
moralischer Dauerbeschallung konfrontiert werden. Wenn jede Differenz sofort als Skandal, jede 
Kritik als Sexismus und jede Gegenfrage als patriarchale Abwehr gilt, dann kippt die Debatte.

Nicht deshalb, weil alle Kritiker böse wären, sondern weil Übertreibung Glaubwürdigkeit frisst.

Gerade dadurch verliert auch die berechtigte Seite des Gleichstellungsanliegens an Kraft. Wer 
ständig mit Maximalvokabular arbeitet, stumpft sein Publikum ab. Irgendwann hört niemand mehr 
hin, weil jedes neue Alarmzeichen bloß wie die routinierte Verlängerung des vorigen klingt.

12.5 Die Debatte wird abstrakter, weil die alten Gewissheiten 
schwächer werden

Dass der Feminismus in Teilen immer schriller, abstrakter und kampfhafter auftritt, ist daher kein 
Zeichen neuer Stärke, sondern eher ein Symptom schwindender Selbstverständlichkeit.

Wo die großen historischen Benachteiligungen bereits weitgehend abgeräumt wurden, müssen neue 
Frontlinien produziert werden, damit die Bewegung ihre alte moralische Dringlichkeit behält. 
Deshalb wird die Debatte nicht ruhiger, obwohl die Lage in vieler Hinsicht besser ist. Sie wird 
nervöser.

Das ist ein typisches Muster institutionalisierter Aktivismen: Je unsicherer der eigene Gegenstand 
wird, desto pathetischer die Sprache. Je dünner die empirische Beweislage für den großen 



Ausnahmezustand, desto lauter die Kampfparolen. Nicht aus Überzeugungskraft, sondern aus 
Selbsterhaltungsdruck.

12.6 Das schlägt auch auf die Abtreibungsdebatte durch

Genau diese Dynamik prägt auch die Abtreibungsdebatte. Je weniger sich der 
Schwangerschaftsabbruch noch allein mit historischen Notlagen, illegalen Hinterzimmern und 
Lebensgefahr begründen lässt, desto mehr werden neue Rechtfertigungsschichten aufgetragen: 
totale Körperhoheit, reproduktive Rechte, forcierte Schwangerschaft, Chancengleichheit, 
reproduktionsmedizinische Selbstbestimmung, Kassenleistung, Verfügbarkeitsgebot, 
Gewissenszurückdrängung des Personals und so weiter.

Die Debatte wird also nicht deshalb komplizierter, weil die Wahrheit so tief geworden wäre, 
sondern weil der ursprüngliche Rechtfertigungskern längst nicht mehr ausreicht, um die heutige 
politische Maximalforderung zu tragen.

Das erklärt auch die zunehmende Gereiztheit. Wer auf immer mehr begriffliche Hilfskonstruktionen 
angewiesen ist, reagiert auf Widerspruch meist empfindlicher als jemand, der auf festem Boden 
steht.

12.7 Ergebnis des Kapitels

Frauen haben in den letzten hundert Jahren erhebliche Fortschritte erreicht. Gerade deshalb ist es 
ein Zeichen politischer und intellektueller Schwäche, wenn Teile des heutigen Feminismus 
weiterhin jeden Tag eine neue fundamentale Ungerechtigkeit ausrufen müssen, um ihre 
institutionelle und moralische Dringlichkeit aufrechtzuerhalten.

Die Einkommensdebatte zeigt das beispielhaft: Der unbereinigte Gender Pay Gap ist real, aber er 
beweist nicht automatisch systematische Schlechterstellung bei gleicher Arbeit; bereinigte 
Vergleiche fallen deutlich kleiner aus. (STATISTIK AUSTRIA) Aus solchen Restdifferenzen einen 
permanenten Ausnahmezustand des Patriarchats zu bauen, überzeugt immer weniger Menschen.

Genau daraus entsteht Reaktanz. Nicht weil jede Gleichstellungskritik unberechtigt wäre, sondern 
weil überzogene, abstrakte und schwach unterlegte Forderungen Glaubwürdigkeit zerstören. Die 
Folge ist ein Feminismus, der vielerorts nicht mehr durch Klarheit oder Gerechtigkeit überzeugt, 
sondern durch ritualisierte Empörung auffällt. Je mehr er in diese Richtung kippt, desto 
langweiliger, vorhersehbarer und politisch stumpfer werden seine Parolen.

https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/gender-statistics/income?utm_source=chatgpt.com


Wer also politisch und kulturell an einem Klima mitwirkt, das Schwangerschaft und Elternschaft 
entwertet, trägt mittelbar auch dazu bei, dass die gesellschaftliche Reproduktion schwächer wird. 
Daraus folgt ein wachsender Bedarf an äußerer demographischer Kompensation. Das ist keine 
moralische Anklage gegen Migrantinnen und Migranten, sondern eine nüchterne Beschreibung 
einer selbst mitproduzierten Abhängigkeit.

Am Ende bleibt festzuhalten: Wer ständig von ökonomischer Befreiung, Karriere und 
Altersabsicherung spricht, gleichzeitig aber die Entstehung der nächsten Generation kulturell 
unterminiert, argumentiert nicht fortschrittlich, sondern widersprüchlich. Denn auch die modernste 
Pension muss am Ende von realen Menschen bezahlt werden — und irgendwer muss zuerst geboren 
werden, bevor er einzahlen kann.



Kapitel 13: Was stattdessen gefragt wäre

13.1 Nicht die Beseitigung des Kindes, sondern die Beseitigung 
der Notlage
Wenn eine Gesellschaft ernsthaft behauptet, Frauen schützen, Freiheit sichern und Gerechtigkeit 
fördern zu wollen, dann darf ihre Antwort auf Schwangerschaft nicht darin bestehen, die Tötung des 
ungeborenen Kindes immer weiter zu normalisieren, zu finanzieren, zu entproblematisieren und 
institutionell durchzusetzen. Gefragt wäre vielmehr das genaue Gegenteil: die Schaffung von 
Verhältnissen, in denen Frauen gar nicht erst das Gefühl haben müssen, mit einem Kind ihr Leben 
wegzuwerfen.

Genau hier liegt der eigentliche politische Auftrag.

Denn wenn Frauen Schwangerschaft als Bedrohung ihrer Existenz, ihrer Ausbildung, ihrer Karriere, 
ihrer Würde, ihrer sozialen Absicherung, ihrer Partnerschaft und ihrer Zukunft erleben, dann ist 
nicht das Kind das Problem, sondern die Gesellschaft, die diese Angst hervorbringt. Eine zivilisierte 
Antwort darauf kann nicht lauten: Dann sorgen wir eben dafür, dass das Kind verschwindet. Sie 
muss lauten: Dann ändern wir endlich die Bedingungen, unter denen Mutterschaft als Absturz 
erscheint.

13.2 Eine familienfreundliche Gesellschaft beginnt nicht bei 
Schlagworten, sondern bei Strukturen
Was gebraucht wird, ist kein weiterer ideologischer Überbau, keine neue Parole und kein weiterer 
moralischer Feldzug gegen das ungeborene Leben. Gebraucht werden konkrete gesellschaftliche 
und ökonomische Strukturen, die Elternschaft tragfähig machen.

Dazu gehören vor allem:

• echte finanzielle Sicherheit für junge Familien,

• leistbarer Wohnraum,

• verlässliche Unterstützung in Schwangerschaft und früher Elternschaft,

• arbeitsrechtliche Modelle, die Familie nicht bestrafen,

• gesellschaftliche Wertschätzung von Mutterschaft und Vaterschaft,

• Respekt sowohl vor Eigenbetreuung als auch vor Fremdbetreuung,

• ein Sozialstaat, der Kinder nicht als Privatluxus behandelt.

Eine Gesellschaft, die Milliarden für Verwaltung, Betreuungsideologie und immer neue 
Gleichstellungsrhetorik findet, aber Eltern das Gefühl gibt, mit einem Kind ökonomisch und 
biographisch ins Schleudern zu geraten, setzt ihre Prioritäten falsch.



13.3 Wahlfreiheit muss endlich wirklich Wahlfreiheit sein
Besonders wichtig ist dabei ein Punkt: Es genügt nicht, abstrakt von „Wahlfreiheit“ zu reden, wenn 
die faktischen Rahmenbedingungen die Wahl längst vorstrukturieren.

Wahlfreiheit ist nicht gegeben, wenn eine Frau zwar theoretisch ein Kind bekommen darf, praktisch 
aber weiß, dass sie damit ihre Ausbildung verzögert, ihre Erwerbschancen verschlechtert, in 
Wohnungsnot gerät, sich sozial isoliert fühlt und anschließend noch kulturell belächelt wird, falls 
sie sich intensiver um ihr Kind kümmern möchte.

Das ist keine Freiheit. Das ist eine gelenkte Entscheidungslage mit moralischem Werbeprospekt.

Echte Wahlfreiheit bedeutet daher:
Eine Frau muss Kinder bekommen können, ohne das Gefühl zu haben, damit aus dem Kreis der 
ökonomisch Vernünftigen, sozial Anerkannten und biographisch Zukunftsfähigen herauszufallen.

Solange genau das nicht gewährleistet ist, ist die Rede von Selbstbestimmung vielfach nur eine 
schön verpackte Zumutung.

13.4 Mutterschaft darf nicht länger als privat zu tragender 
Sondernachteil behandelt werden
Ein zentraler Fehler moderner Politik liegt darin, Mutterschaft zwar rhetorisch zu feiern, ihre realen 
Lasten aber weitgehend zu privatisieren.

Kinder sind keine private Marotte, von der nur ihre Eltern profitieren. Sie sind die Voraussetzung 
jeder Gesellschaft, jedes Sozialsystems, jedes Arbeitsmarkts und jeder Generationenfolge. Wer 
später Arbeitnehmer, Beitragszahler, Pflegekräfte, Ingenieure, Lehrerinnen, Handwerker, Ärztinnen 
oder Unternehmer haben will, braucht vorher Kinder – und Menschen, die sie großziehen.

Gerade deshalb ist es politisch töricht, Elternschaft wie ein individuelles Hobby mit hohem 
Eigenrisiko zu behandeln. Eine Gesellschaft, die von Kindern existentiell abhängt, muss auch bereit 
sein, die Lasten ihrer Entstehung und Erziehung solidarisch mitzutragen.

Nicht als Gnadenakt. Sondern aus nüchterner Selbsterhaltung.

13.5 Auch das kulturelle Klima muss sich ändern
Es reicht jedoch nicht, nur Geld und Infrastruktur zu verbessern. Auch das kulturelle Klima muss 
sich ändern.

Solange Schwangerschaft, Mutterschaft und größere Familien ständig mit Verlust, Rückschritt, 
Armutsrisiko, Freiheitsverzicht und mangelnder Selbstverwirklichung assoziiert werden, bleibt jede 
familienpolitische Maßnahme halbiert. Menschen leben nicht nur von Transfers, sondern auch von 
Anerkennung, Sinn und gesellschaftlicher Wertschätzung.

Deshalb braucht es eine Kultur, in der Kinder nicht als Störfall gelten, sondern als normaler und 
wertvoller Teil des Lebens. Eine Kultur, in der hingebungsvolle Elternschaft nicht verspottet, 
sondern respektiert wird. Eine Kultur, in der Mutterschaft nicht unter Generalverdacht steht, Frauen 
aus der Moderne hinauszuwerfen, sondern als legitime und würdige Lebensform anerkannt ist.



Kurz gesagt:
Nicht die Frau muss sich dafür rechtfertigen, dass sie ein Kind will. Sondern eine kinderfeindlich 
gewordene Gesellschaft müsste sich dafür rechtfertigen, warum sie ihr diesen Wunsch so schwer 
macht.

13.6 Männer, Väter und Verantwortung gehören mitgedacht
Ebenso klar ist: Eine ernsthafte Antwort auf die Krise von Elternschaft darf nicht so tun, als trügen 
Frauen allein die Folgen von Zeugung, Schwangerschaft und Kindererziehung.

Wenn man wirklich weniger Abtreibung, mehr Geburten und mehr Stabilität will, dann braucht es 
auch ein kulturelles und rechtliches Klima, in dem Väter nicht als austauschbare Randfiguren, 
sondern als verbindliche Verantwortungsträger begriffen werden. Kinderfreundliche Politik ist nicht 
bloß Frauenpolitik. Sie ist Familienpolitik im eigentlichen Sinn.

Die Reduktion aller Fragen auf „Freiheit der Frau gegen das Kind“ ist gerade deshalb so schädlich, 
weil sie den Mann oft elegant aus der Verantwortungsrechnung verschwinden lässt. Eine reife 
Politik müsste stattdessen Verantwortlichkeit auf beiden Seiten stärken und Elternschaft wieder als 
gemeinsame Aufgabe behandeln.

13.7 Was Politiker endlich begreifen sollten
Politiker sollten daher endlich aufhören, Schwangerschaft vor allem als Problemfall und Abtreibung 
als Standardlösung zu behandeln. Gefragt wäre vielmehr ein Perspektivwechsel:

Nicht:
Wie machen wir den Schwangerschaftsabbruch noch verfügbarer, normaler und administrativ 
reibungsloser?

Sondern:
Wie machen wir es Frauen, Männern und Familien real möglich, Ja zum Kind zu sagen, ohne 
sozial, ökonomisch und kulturell abgestraft zu werden?

Das ist die eigentliche Schlüsselfrage.

Denn eine Gesellschaft, die auf das ungeborene Leben primär mit Eliminationslogik antwortet, gibt 
in Wahrheit nicht Freiheit zu erkennen, sondern Fantasielosigkeit. Sie zeigt, dass sie sich außer 
Beseitigung nichts Besseres mehr vorstellen kann.

13.8 Schlussfolgerung
Was gefragt wäre, ist also keine weitere Verfeinerung der Kindermorddebatte, sondern eine 
politische und kulturelle Neuordnung zugunsten von Familie, Bindung, Verantwortung und 
Zukunftsfähigkeit.

Frauen dürfen nicht länger in eine Lage gedrängt werden, in der ein Kind wie das Ende ihrer 
Selbstbestimmung erscheint. Eine anständige Gesellschaft müsste genau das verhindern: nicht 
durch das Angebot, das Kind loszuwerden, sondern durch die Schaffung von Bedingungen, unter 
denen das Kind nicht als Katastrophe erlebt werden muss.



Erst dort beginnt echte Humanität.
Nicht bei der effizienteren Organisation der Beseitigung des Schwächsten, sondern bei der 
entschlossenen Herstellung von Verhältnissen, in denen Leben angenommen werden kann, ohne 
dass seine Träger dafür sozial bestraft werden.
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